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Auf dem Weg zur Bananenrepublik? — Korruption und Korruptionsbekimpfung in den Kommunen

1. Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle
Prof. Dr. Britta Bannenberg

Einfuhrung

Empirische Erkenntnisse {iber Korruption in
Deutschland sind nach wie vor selten. Dieser Be-
fund war Anlass fiir eine bundesweite kriminolo-
gisch—strafrechtliﬁle Untersuchung, die 2001 abge-
schlossen wurde. Die Ergebnisse sind ein wichti-
ger Schritt zur Erfassung der Wirklichkeit der Kor-
ruption in Deutschland wie auch des Umgangs der
Strafverfolgungsbehdrden, der Verwaltungen und
Unternehmen mit Korruption.

Die Analyse dieser bundesweit durchgefiihrten
strafrechtlich-empirischen Studie zur Korruption
beruht auf 101 Strafverfahren aus 14 Bundeslidn-
dern mit 436 Beschuldigten. Das Ziel der Untersu-
chung lag darin, Erkenntnisse {iber das Hellfeld der
Korruption aus Strafakten zu gewinnen. Der Zu-
gang zu dem Forschungsfeld war schwierig, da
Grundgesamtheiten nicht zu ermitteln sind und
deshalb die Auswabhl der zur Verfiigung gestellten
Verfahren nicht kontrolliert werden kann. Auf3er-
dem waren langwierige Genehmigungsprozeduren
zu bewaltigen, um {liberhaupt Einsicht in die Straf-
akten zu erhalten. Obwohl fast alle Landesjustiz-
ministerien und Generalstaatsanwaltschaften (Aus-
nahme: Sachsen) der Untersuchung aufgeschlossen
gegeniiberstanden und ihre Unterstiitzung zusag-
ten, war damit noch nicht die Einsicht in konkrete
Akten verbunden. Hier galt es eine Reihe weiterer
Hindernisse zu iiberwinden (trotz Datenschutzer-
klarungen Einsichtnahme meistens nur in abge-
schlossene Verfahren, oft nur vor Ort und dort
haufig mit Auflagen, nicht zu kopieren oder die
Akten nur in Geschéftsstellen mit Sichtkontrolle
auszuwerten etc.).  Der Aktenzugang wurde iiber
die Staatsanwaltschaften gewéhlt, damit Verfahren
von Bedeutung, die nach § 170 II StPO eingestellt
wurden, erfasst werden konnten. Es gab Hinweise,
dass Verfahren, in denen Politiker in irgendeiner
Weise involviert waren, nicht zugénglich waren.
Laufende Verfahren wurden teilweise miterfasst
und boten aus Forschersicht gerade interessante
und wichtige Einblicke, um die Strafverfolgung bei
diesen umfangreichen Verfahren besser einschét-
zen zu konnen.

! Britta Bannenberg: Korruption in Deutschland und ihre
strafrechtliche Kontrolle. Eine kriminologisch-strafrecht-
liche Analyse, Luchterhand 2002, BKA-Bd. 18, Reihe
Polizei + Forschung. Alle Nachweise und naheren Aus-
fuhrungen zur Untersuchung finden sich dort.
®A.a.0.,S. 68 ff.
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Ziel der Untersuchung war neben dem grundsétzli-
chen Erkenntnisgewinn iiber Korruption die Beur-
teilung der Frage, ob Strafrecht ein geeignetes
Mittel zur Bekdmpfung der Korruption darstellt
und wie erfolgreich die Korruptionsprévention ist.
Die Ergebnisse erlauben Aussagen liber Strukturen
der Korruption in Deutschland, iiber Besonderhei-
ten bei den Téatern, Schwierigkeiten der Aufdek-
kung von Korruption, Méangel bei der Strafverfol-
gung sowie mangelhafte Korruptionspravention.

Datenbasis

Der Untersuchung liegen 101 Strafverfahren nach
Fallkomplexen oder 208 Verfahren nach Aktenzei-
chen aus den Jahren 1995 — 1998 zugrunde. Erfasst
wurden diejenigen 436 Beschuldigten, deren Akten
genauer untersucht wurden. Gerade in den schwer-
wiegenden Fillen der Korruption war immer eine
weitere Vielzahl von Aktenzeichen und damit von
Beschuldigten und Tatvorwiirfen vorhanden, die
mit Blick auf die Kapazititen nicht ndher unter-
sucht werden konnten.

Strukturen

Die Auswertung erlaubt eine Strukturbildung der
Korruptionsverfahren.” Die Verfahren hatten sehr
unterschiedliche Qualitit und reichten von Einzel-
fall- oder Bagatelldelikten bis hin zu Netzwerk-
strukturen der organisierten Wirtschaftskriminali-
tit. Diese Netzwerke stellen Verfahren von einem
Umfang dar, die weder durch die Strafverfolgung
noch durch die wissenschaftliche Forschung ange-
messen bewiltigt werden konnen, weil sich eine
Vielzahl von Personen, Tatkomplexen und Ermitt-
lungsansitzen dahinter verbergen. Bei Verfahren
der Struktur 1 (Bagatell- oder Gelegenheitskorrup-
tion) handelt es sich um Einzelfille oder wenige
Fille mit Bagatellcharakter. Die Félle werden bei
Gelegenheit, das heif3it aus der Situation heraus
begangen und sind nicht auf Wiederholung ange-
legt. Geber und Nehmer sind sich in der Regel
fremd, das Geschehen beschrinkt sich meistens auf
zwei oder wenige Personen. Bei Verfahren der
Struktur 2 (gewachsene Bezichungen) handelt es
sich um Fille struktureller Korruption, die rdum-
lich und personell begrenzt sind. Es geht um lédnger
andauernde Korruptionsbeziehungen, die auf Wie-
derholung angelegt sind und sich nicht iiber den
Bereich eines Bundeslandes hinaus ausbreiten,

3 Ausfithrliche Beschreibung ebd., S. 89 ff. mit detail-
lierten Fallbeispielen S. 114 ff.
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Dunkelfeld
Hellfeld
Struktur 4
Struktur 1 Struktur 2 Struktur 3
Korruption und
Bagatell- oder Gewachsene Netzwerke OK
Gelegenheits- Beziehungen Systematische
korruption Einflussnahme
Organisierte Organisierte
Wirtschafts- Nicht-
kriminalitat Wirtschafts-
kriminalitat

sondern eher regional im Wirkungsbereich des
oder der Amtstréger stattfinden. In der Regel han-
deln ein bis zwei Amtstriger und 2 bis 10 Unter-
nehmer, es kommt vor, dass diese Beziehungen
sehr lange (10 — 20 Jahre) ungestort wachsen kon-
nen und weitere Personen auf Amtstragerseite in-
volviert werden, iiber das Ausmal} der Korruption
aber nicht unbedingt informiert sind. Es konnen
hier sowohl rechtméBige wie rechtswidrige Dienst-
handlungen beeinflusst werden und die Leistungen
der Geber belaufen sich zundchst auf geringere
Zahlungen oder Vorteile, die sich aber im Lauf der
Zeit in Hohe und Haufigkeit deutlich steigern kon-
nen. Gefunden wird das typische sogenannte ,,An-
fiittern (Einladungen zum Essen, kleine Geschen-
ke, eine Flasche Wein zum Geburtstag, Weih-
nachtsprasente) mit Initiative der Unternehmer bis
hin zu Zahlungen von mehr als 1 Million DM {iber
mehrere Jahre, aber haufiger sogar die Initiative
des Amtstragers, was sich zu regelrechten Erpres-
sungssituationen erweitern kann, bei denen der
Amtstriager dominiert. Bei Verfahren der Struktur
3 (Netzwerke) handelt es sich um umfangreiche
Strafverfahren, die meist der organisierten Wirt-
schaftskriminalitdt zugeordnet werden kdnnen.
Hier ist eine Vielzahl von Personen auf Nehmer-
und Geberseite tiber Jahre, teilweise Jahrzehnte
involviert. Die Korruption gehort zur Strategie,
wird von Unternehmen massiv eingesetzt und ist
mit weitergehenden Straftaten wie z. B. Betrug,
Untreue, Steuerhinterziehung verbunden.

Eine denkbare Struktur 4 betrifft (hier sogenannte)
Organisierte Nicht-Wirtschafts-Kriminalitét in
Abgrenzung zur organisierten Wirtschaftskrimina-
litdt. Darunter wird Organisierte Kriminalitdt im

Sinne krimineller Vereinigungen verstanden, die
nach Deliktsbereichen und dem Einsatz von Ge-
walt zu charakterisieren ist als Menschenhandel,
Drogenhandel, Rotlicht-Kriminalitét, organisierte
Kfz-Verschiebung, organisierte Verschiebung ge-
stohlener Waren ins Ausland oder organisierter
Einbruch usw. Eine solche Verbindung zwischen
gewaltorientierter Organisierter Kriminalitdt und
wichtigen gesellschaftlichen Institutionen wie
Verwaltung, Justiz und Politik wére die grofite
Gefahr fiir die demokratischen Strukturen. Syste-
matische Einflussnahmen der Organisierten (Nicht-
Wirtschafts-) Kriminalitit auf Politik, Justiz, Ver-
waltung wurden nicht gefunden, in Einzelfdllen
fanden diese Einflussnahmen durchaus statt. Man
muss auch von fehlendem Problembewusstsein bei
den strafrechtlichen Ermittlungen ausgehen, da
mogliche Strukturen wohl selten erkannt und eher
fiir Falle der Einzelfallkorruption gehalten werden.
Der Hinweis auf das Dunkelfeld bedeutet auch
nicht, dass es die Gefahr einer moglichen Einfluss-
nahme gewaltorientierte Organisierter Kriminalitdt
auf Verwaltung, Justiz und Politik nicht gibt, aber
im Hellfeld und in den untersuchten Strafakten
sind Ereignisse wie in Belgien und Italien (Vertu-
schung von schwerwiegenden organisierten Straf-
taten durﬁh Politik und Justiz) in Deutschland nicht
bekannt.*Dagegen finden sich durchaus subtile
Einflussnahmen der Politik sowohl auf die Ver-
waltung, um Wirtschaftskriminalitdt zu erleichtern
wie auch auf die Strafverfolgung. Die aktuellen
Entwicklungen im Jahr 2002 (K&In-Affdre und
weitere Verfahren) bestétigen die hier gefundenen
Erkenntnisse der enormen Schédlichkeit der Kor-

*ebd., S. 111 ff. und S. 331 ff.
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ruption wie auch der weit verbreiteten Ublichkeit
gerade in den Netzwerk-Strukturen mit Verbin-
dungen illegaler Parteienfinanzierung und Tenden-
zen zur Ausweitung. Die Kernaussage der Unter-
suchung liegt somit vor allem darin, dass eine weit
groBere Verbreitung der Korruption in Deutsch-
land zur Kenntnis genommen werden muss, als
vielfach angenommen wird. Annahmen, Korrupti-
on sei lediglich in Einzelféllen existent und betref-
fe einzelne Téter oder Tétergruppen, sind vor dem
Hintergrund dieser aufgezeigten Strukturen nicht
haltbar. Es ist im Gegenteil damit zu rechnen, dass
strukturelle Korruption weit verbreitet ist und al-
lein die fehlende Entdeckungswahrscheinlichkeit
den Eindruck von Einzelfillen aufkommen lésst.
Zur Zeit laufende Ermittlungsverfahren stimmen
zudem im Hinblick auf Schattenwirtschaft und ge-
waltorientierte Organisierte Kriminalitdt bedenk-
lich.

Verfahren der Strukturen 2 und 3 (Netzwerke) sind
besonders schiadliche Formen der Korruption. Bei
den Netzwerken handelt es sich um umfangreiche
Strafverfahren, die meistens der organisierten

Wirtschaftskriminalitét zugeordnet werden konnen.

Hier ist eine Vielzahl von Personen auf Nehmer-
und Geberseite tiber Jahre, teilweise Jahrzehnte
involviert. Die Korruption gehdrt zur Strategie,
wird von Unternehmen bewusst eingesetzt und ist
mit weitergehenden Straftaten verbunden. Die
dritte Fallgruppe unterscheidet sich von der ersten
und zweiten Struktur wesentlich durch die Macht
der Geberseite. Korruption wird hier als System
eingesetzt, um wichtige Entscheidungen zugunsten
einer Gruppe oder eines Kartells, in der Regel zu-
gunsten eines Unternehmens einzusetzen, um die
Konkurrenz auszuschalten oder zuriickzudrangen.
Hier kann sich zwar in Einzelbeziechungen zwi-
schen einem Geber (etwa einem Angestellten eines
Unternehmens) und einem Amtstrager eine Bezie-
hung entwickeln, die derjenigen der gewachsenen
Beziehungen der zweiten Fallgruppe entspricht.
Der entscheidende Unterschied liegt jedoch darin,
dass die Initiative nicht von Einzelpersonen aus-
geht, sondern korruptive Verhaltensweisen in der
Branche oder in dem Unternehmen iiblich sind und
als Teil der Unternehmensstrategie verwendet wer-
den. Trotz der Ublichkeit dieser Vorgehensweisen
findet eine Abschottung und Geheimhaltung nach
auBlen statt, so dass Strafanzeigen und Zeugenaus-
sagen relativ selten sind und auf diese dann mit
massivem Leugnen in offiziellen Unternehmens-
duBerungen reagiert wird. Weiterhin agieren hier
selten Einzelpersonen auf der Nehmerseite, weil
angesichts der hohen Auftragsvolumen Einzelper-
sonen keine Entscheidungsbefugnis haben, so dass
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gegenseitige Absicherungen, Verflechtungen und
abgestimmtes Aussageverhalten durch die Hierar-
chie-Ebenen der Behorde die Regel sind. Die Un-
ternehmen versuchen zudem, das scheinbar ,,er-
folgreiche und durch die Bestechungen erleich-
terte kriminelle Vorgehen zu ihren Gunsten auszu-
dehnen.

Bei Fillen der besonders schidlichen Struktur 3
(Netzwerkkorruption) handelt es sich {iberwiegend
um die Vergabe von Grofauftrigen an monopolar-
tige Auftraggeber oder Kartelle, die z.B. den Bau
von Flughéfen, Klarwerken in GroBstiadten, Auto-
bahnen, Kasernen, Wohn- und Gewerbegebiete mit
Deponien und Larmschutzwillen, die Ausriistung
von Polizei und Bundeswehr und Fallkomplexe im
Zusammenhang mit Werften betreffen. Zu diesen
Phianomenen sind aber auch die Treuhandverfah-
ren, die Fithrerscheinverfahren, Korruption im Zu-
sammenhang mit Ausldnderbehdrden und Schleu-
seraktivititen der Organisierten Kriminalitét sowie
die zahlreichen Verfahren im Medizinbereich
(Herzklappenverfahren, Medizinprodukte) zu zdh-
len.

Politische Einflussnahmen

In groBBen Korruptionsverfahren gab es mehr oder
weniger eindeutige Versuche der Beeinflussung
der Strafverfahren durch die kommunale Politik,
Landespolitik und {iber Parteifreunde. Grofie Kon-
zerne versuchen zudem mit einer Vielzahl von
Strategien, Ermittlungen zu erschweren (zum Bei-
spiel durch den Einsatz politischer Kontakte, durch
Politiker, die sich positiv liber Leistungen der Be-
schuldigten fiir die Allgemeinheit verbreiten, durch
Einsatz der Medien, die darauthin Staatsanwélten
personlichen und sachlich unangemessenen ,,Jagd-
eifer unterstellen, durch ausgefeilte Verteidiger-
strategien, die teilweise schon bestehen, bevor
strafrechtliche Ermittlungen begonnen haben, Kau-
tionen und Unterstiitzungen fiir inhaftierte Firmen-
angehorige). Im kommunalen Bereich, insbesonde-
re bei Vergabe- und Bauentscheidungen, vermi-
schen sich Politik und Wirtschaftsinteressen ohne-
hin sehr stark und Einflussnahmen finden selbst-
verstandlich auch aus sachfremden und personli-
chen Interessen statt.

Schadlichkeit der Korruption

Als besonders schidlich erweisen sich sowohl die
Fallstrukturen monopolartiger oder besonders ge-
fahrdeter Vergabebereiche, Fallstrukturen organi-
sierter Wirtschaftskriminalitit unter Einsatz von
Kartellbildungen und die jahre- bis jahrzehntelang
gewachsenen Beziehungen in vielen Kommunen
und Stidten, die unter Missachtung des Vergabe-
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rechts zu manipulierten Vergaben an die ,,Haus-
unternehmer* der Stadte und Gemeinden fithren
und dadurch den Steuerzahler immens schidigen.
Es ist davon auszugehen, dass in den Strukturen 2
und 3 nicht nur Bestechungsdelikte begangen wer-
den, sondern immer zugleich Vermdgensdelikte
und Steuerhinterziehungen die Regel sind. Somit
lassen sich sowohl Sog- und Spiralwirkungen viel-
féltiger Art sowohl in materieller wie immaterieller
Hinsicht nachweisen. Die hohen materiellen Schi-
den lassen sich nicht annidhernd in zahlenmafBigen
GroBenordnungen schitzen, die Vorgehensweisen
der Téter lassen jedoch lﬁinen Zweifel daran, dass
die Schéden enorm sind.*Weitere Gefahren sind
jedoch auch in immateriellen Schiden und Folge-
wirkungen zu sehen, die auf Dauer geeignet er-
scheinen, das demokratische System auszuhéhlert|
So weisen VON ARNIM™und SCHEUCH/SCHEUCH
auf einen zunehmenden Vertrauensverlust der
Biirger in das demokratische System ebenso hin
wie auf eine Ablosung der politischen Klasse von
den Normen des Grundgesetzes, da reale Systeme
des Machterhalts die Gemeinwohlorientierung zu-
riick treten lassen. Diese Tendenzen wiirden durch
Amterpatronage und politische Korruption weiter
verschirft und fiihrten zur weiteren Abwendung
der Biirger vom bestehenden System.

Wie kommt es zur Aufdeckung von
Korruption bzw. zum Strafverfahren?
Da die Korruptionsbeziehungen nach auf3en ver-
deckt werden und es sich um sogenannte opferlose
Kontrolldelikte handelt, fallt der typische Anzeige-
erstatter weitgehend aus, um eine Tat zur Aufdek-
kung oder zur Kenntnis der Strafverfolgungsbehor-
den zu bringen. Ohne strafrechtliche Ermittlungen
finden kompetente Aufdeckungen der Korruptions-
strukturen in Verwaltungen und Unternehmen
nicht statt. Die Strafverfahren beginnen, wenn ein
Zusammentreffen verschiedener Verdachtsmomen-
te mit Hinweisen an die Strafverfolgungsbehdrden
stattfindet, aus Zufall (z. B. begann ein grof3es
Korruptionsverfahren mit dem Verdacht auf eine
Umweltstraftat durch Einbau von Miill in einen
Larmschutzwall, der nach einem Regen herausge-
schwemmt wurde), durch Presseveréffentlichun-
gen, Hinweise anderer Behorden (Rechnungshofe,
Rechnungspriifungsamter, Steuerbehorden, Er-
mittlungen anderer Staatsanwaltschaften), auch
durch Hinweise aus betroffenen Verwaltungen und
Unternehmen und durch Anzeigen von Konkurren-

® Zur Problematik der Schadensschatzung ausfihrlich
ebd., S. 366 ff.

6 Von Arnim 2001; von Arnim ZRP 2002, S. 223-232.
7 Scheuch/Scheuch 2000.

ten und Privatpersonen. Entscheidend fiir die Ein-
leitung strafrechtlicher Ermittlungen ist hiufig ein
»geschulter Blick spezialisierter Staatsanwalte.

Verfahrenserledigungen im Uberblick
Bei der strafrechtlichen Erledigung der Korrupti-
onsverfahren ist zwar grundsitzlich eine angemes-
sene Bewiltigung und Reaktion gemessen am
Schweregrad der Strukturen festzustellen. Die Er-
ledigungen der Strafverfahren in den schédlichsten
Strukturen sind jedoch erheblich durch Abspra-
chen, folgenlose Einstellungen und Verurteilungen
zu Freiheitsstrafen, die zur Bewahrung ausgesetzt
werden, gepréigt. Die meisten Verfahren wurden
eingestellt (iber 40 %), davon der groBte Teil nach
§ 170 II StPO aus Beweisschwierigkeiten. Der An-
teil ist sogar noch hoher anzusetzen, weil unter den
28 % nicht abgeschlossenen Verfahren wiederum
bei den meisten Verfahren eine Einstellung nach §
170 II StPO zu erwarten war.

Tater

Die Téter weisen Besonderheiten bei deg Sozi-
aldaten und in der Vorgehensweise auf.~Der Ver-
such, Téterpersonlichkeiten zu charakterisieren ist
sehr umstritten oder wird selten unternommen.
Ublich ist es, den typischen Wirtschaftsstraftiter
nach Sozialdaten zu beschreiben. Dariiber hinaus
finden man selten aussagekréftige Charakterisie-
rungen. Nach Sozialdaten ergeben sich hier bereits
Auffilligkeiten, insbesondere wenn man nach den
unterschiedlichen Fallstrukturen unterteilt. Beson-
ders auffillig ist jedoch der ,,typische Téter der
Korruptionsverfahren der Strukturen 2 und 3 als
relativ angepasst, mit grundsétzlich legalen Wert-
vorstellungen, in legalen und unauffélligen Sozial-
strukturen lebend und beruflich {iber das Normale
hinaus engagiert.
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Téter der Strukturen 2/ 3:
»Betriigerpersonlichkeiten

m Recht selten

m Legale Fassaden, Liigen, Tduschungen, Fil-
schungen, geringe Qualifikationen

Teilweise nach aullen hoher beruflicher Status
(Rechtsanwalt, Notar, Biirgermeister), in Wahr-
heit Auffélligkeiten (Entziehung der Zulassung,
Straf- und Zivilverfahren wegen Vermdgensde-
likten...)

Ausgeprigter Hang zur Selbstdarstellung und
Angeberei

Sehr manipulativ

Hohe kriminelle Energie

8 Ausfiihrlich Bannenberg 2002, S. 210 ff.
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m Oft exotisches Leben (Immobilien im In- und
Ausland, mehrere luxuriose PKW, Bankkonten
in den Steuerparadiesen, Freundinnen / Geliebte
werden in die Taten eingebunden)

Einschldgige Vorstrafen oder Verdacht (betrii-
gerischer Bankrott, Betrug, Untreue, Steuerde-
likte)

Extreme Rechtfertigungen und Neutralisierun-
gen des Fehlverhaltens

Fehlende Verantwortungsiibernahme und Leug-
nen der Verantwortlichkeit auch bei Verurtei-
lung

Sehr auffillig, aber eher selten (5 — 10 % der Té-
ter) sind hier sogenannte ,,Betriigerpersonlichkei-
ten“. Dieser Typ trat vor allem in den Treuhand-
verfahren auf, war aber auch bei anderen schwer
wiegenden Korruptionsverfahren als Unternehmer/
Selbstindiger, in freien Berufen oder als ehrenamt-
licher Biirgermeister vertreten. Er handelt sehr viel
haufiger auf der Geberseite, ist aber auch auf der
Nehmerseite, z. B. als Verpflichteter oder Freibe-
rufler, der offentliche Aufgaben wahrnimmt, ver-
treten. In Treuhandverfahren und als Biirgermeister
handeln diese Personen als Amtstrager. Als sehr
auffallig stellte sich bei ausfiihrlichen Recherchen
und Fallanalysen ein hohes Maf} an Tduschungen,
Félschungen und Liigen bei diesen Tétern heraus.
Diese Erkenntnisse ergeben sich zunéchst aus der
Ermittlung der Tatumsténde: Sehr typisch ist die
Verwendung angeblicher Bonititsnachweise durch
gefilschte Bank- und Kontoausziige oder die Vor-
tauschung, Inhaber bedeutender Firmen mit Toch-
terunternehmen zu sein oder gewesen zu sein so-
wie das immer wieder auftauchende Benennen be-
kannter und renommierter Namen und Adressen
als Referenzen oder als angebliche Kunden, Ge-
schiftspartner und gute Bekannte. Der Umgang
mit bekannten Personen und Organisationen wird
dabei weitgehend vorgetduscht und wenn ein sol-
cher tatsédchlich stattgefunden hat, dann haufig in
einer ganz anderen Art und Weise als vom Téter
behauptet (z. B. stellten sich langjahrige Geschéfts-
bezichungen als Berater einer Bank als Kreditan-
fragen heraus). Weiter fillt auf, dass diese Tau-
schungen nicht nur zur Tatbegehung eingesetzt
werden, sondern bei néherer Betrachtung fast das
ganze Leben durchziehen. So war in einigen extre-
men Beispielen in Treuhandverfahren die gesamte
Biografie falsch: Aus abgebrochenen Weiterbil-
dungsmafBnahmen wurden Universitdtsabschliisse,
aus Konkursen lukrative Verkdufe angeblicher Fir-
menbeteiligungen, aus der Anmeldung vollig wert-
loser Patente ,,Vermarktungen erfolgreicher Paten-
te, aus der Abwicklung eines Gebrauchtwagen-

kaufes jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit als
Berater der Bank. Zusammenfassend lasst sich
feststellen, dass ,,legale Fassaden®, ob Unterneh-
men oder der Status des Berufes als Rechtsanwalt,
Notar, Steuerberater, benutzt wurden, um die wah-
ren Absichten eigensiichtiger Profitmaximierung
zu verschleiern. Neben gravierenden Kontrolldefi-
ziten, die diesen Tétern ihre Taten erleichtern, ist
auch von einer hohen manipulativen Fahigkeit der
Tater auszugehen. Haufig lebten die Tater ihr gan-
zes Leben auf Kosten anderer, stellten sich dabei
aber nach auf3en als hart arbeitende erfolgreiche
Menschen dar. Einige lebten durch ein Geflecht
aus Leasingvertridgen, Entnahmen, veranlasste mo-
natliche Auszahlungen in Héhen bis zu 20.000
DM, gemietete oder gekaufte Immobilien im Na-
men verschachtelter Unternehmen und Scheinfir-
men, die in Wahrheit nicht ordnungsgemaf bezahlt
oder finanziert waren, im zur Schau getragenen
Luxus génzlich auf Kosten Dritter. Geschédigte
hatten oft erhebliche Schwierigkeiten, zivilrechtli-
che Anspriiche durchzusetzen und verzichteten
nicht selten auf Strafanzeigen. Nicht selten waren
mehrere Frauen aktiv in die Betriigereien einge-
bunden, verwischten Spuren und lieen sich insbe-
sondere Konten, Hauser und Wohnungen iiber-
schreiben. Dabei war ihnen haufig klar, dass sie
Vermogen aktiv dem Zugriff des Staates, ob Straf-
verfolgung oder Steuerfahndung, oder Glaubigern
entzogen oder dieses versuchten. Von den bekann-
ten ,,Steuerparadiesen (Schweiz, Liechtenstein,
Luxemburg, Bahamas, Caiman- und Caicos-
Islands usw.) wurde reger Gebrauch gemacht.

Der typische Tater struktureller Korruption ist
dagegen ,,auffillig unauffillig* und hebtsich von
,Betriigerpersonlichkeiten* deutlich ab.

Auffallig unauffallig:
Der typische Tater struktureller Korruption
m Ganz iiberwiegend

ieol

¢ méinnlich

¢ deutsch

# nicht vorbestraft

# keine Schulden (zumindest nicht bekannt)

& gewisse Macht- und Entscheidungsbefug-
nisse in Unternechmen und Verwaltung

& chrgeizig, investiert viel Zeit in den Beruf,
meist Fachkompetenz

& cher ,,Aufsteiger, oft 2. Bildungsweg, viele
Aus- u. Fortbildungen, aber auch Vor-
standsmitglieder

® Zur Diskussion und kriminologischen Einordnung der
Befunde ebd., S. 340 ff.
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& mit Korruptionsstrukturen iiber 10-20 Jahre
vertraut

& legt Wert auf gesellschaftlichen Status, ho-
her Lebensstandard

# keine illegalen Wertvorstellungen

# versteht sich nicht als kriminell handelnd

& ausgepragte Rechtfertigungs- und Neutrali-
sierungstechniken

Die typischen Téter sind ganz iiberwiegend méann-
lich und zwar weit iiber die {ibliche Taterverteilung
nach der PKS (ca. 75 % méinnliche Téter) hinaus
(97,2 % in Verfahren der Struktur 2 und 3). Die
wenigen Frauen (2,8 %), die als Taterinnen in Fal-
len struktureller Korruption aufgefallen sind, wa-
ren hdufig Ehefrauen und Partnerinnen von Téatern
und nahmen eher untergeordnete Positionen ein,
d.h. sie waren fiir die Buchhaltung oder die Aus-
filhrung von Anweisungen zusténdig (z. B. Geld
falsch zu verbuchen, Geld aus schwarzen Kassen
zu besorgen, falsche Rechnungen zu schreiben
u.d.) oder sie unterstiitzten die Téter als Partnerin-
nen darin, das Korruptionsgeflecht zu verbergen
und Gelder verschwinden zu lassen. Die Téter sind
fast ausschlief3lich deutsch, auch hier weit {iber die
durchschnittliche Verteilung nach der PKS hinaus
(85,6 %), nimmt man die Auslédnderbehérden- und
Fiihrerscheinverfahren heraus, war nur ein nicht
deutscher Verurteilter unter den Tétern.

Weit {iberwiegend lag das Alter der Téter liber 40
Jahren, ein erheblicher Anteil war zur Zeit der Er-
mittlungen bereits tiber 60 Jahre alt. In den meisten
Féllen waren die Téter nicht vorbestraft. Ganz
iiberwiegend hatten sie keine Schulden (zumindest
war dieses nicht bekannt), was aber hiufig als Mo-
tiv vermutet oder unterstellt wird. Oft waren die
Téter verheiratet und lebten, wie es in den Urteilen
héufig ausgefiihrt wird, ,,in geordneten Verhéltnis-
sen®. Ihre Ausbildung war liberwiegend gut bis
sehr gut. Sie verfligten meistens liber gute Fach-
kenntnisse und hatten bestimmte Einflussebenen
als Unternehmer oder Selbstindige, in Unterneh-
men oder in Verwaltungspositionen erreicht. Es ist
auffallig, dass sie beruflich als sehr ehrgeizig be-
schrieben wurden und viel Zeit in ihren Beruf in-
vestierten. Sie zeichnen sich also deutlich durch
Fachkompetenz und Engagement aus und werden
von Kollegen und Bekannten als erfahren, ,,kor-
rekt” und eher penibel beschrieben. Sie sind Perso-
nen, die in Vorgesetztenpositionen streng und
,.pingelig® Unkorrektheiten und Nachlédssigkeiten
anderer kritisieren (oft vor anderen Anwesenden)
und nach auflen sehr angepasst wirken. Man traut
ihnen unkorrektes Handeln mehrheitlich nicht zu.
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Héufig findet man eher ,,Aufsteiger, die sehr ehr-
geizig Prioritét auf die berufliche Entwicklung le-
gen. Nicht selten sind Karrieren im zweiten Bil-
dungsweg und ein hoher beruflicher Einsatz, wie z.
B. zeitlicher Einsatz, der Besuch von Fortbildungs-
veranstaltungen am Wochenende, freiwillige Ver-
setzungen z. B. in die neuen Bundeslénder oder auf
Unternehmerseite das engagierte Bemiithen um
Kunden unter hohem zeitlichen Einsatz. Bei vielen
sind zusétzliche Aus- und Fortbildungen vorhan-
den und sie haben hiufig auch besonderes Wissen
und besondere Fahigkeiten. Es finden sich in der
Bandbreite Vorstandsmitglieder oder sehr hohe
Verwaltungspositionen, allerdings wird die Straf-
verfolgung deutlich schwieriger, wenn gegen diese
Personen ermittelt wird, so dass Riickschliisse auf
ihren zahlenméBigen Anteil oder die Haufigkeit in-
volvierter Vorstandsmitglieder bei struktureller
Korruption in Unternehmen nicht einfach sind. Es
zeigte sich aber, dass in bestimmten Unterneh-
mensbranchen, wie z. B. im Baubereich, die Kor-
ruption als Unternehmensstrategie liber viele Jahre,
eher Jahrzehnte eingesetzt wird und hier eine Be-
teiligung oder Billigung dieses Verhaltens durch
die Vorstandsebene zwangsliufig ist. Uberhaupt
fiel die Vertrautheit der Tater mit den Korruptions-
strukturen auf: Zehn- bis zwanzigjihrige ,,Ublich-
keiten der Korruptionsstrukturen waren nicht sel-
ten. Interessant ist im Gegensatz zu den Betriiger-
personlichkeiten, dass zwar durchaus auf einen ho-
hen gesellschaftlichen Status und hohen Lebens-
standard Wert gelegt wird, der materielle Aspekt
erscheint aber lediglich motivierend, nicht allein
ausschlaggebend. Diese typischen Korruptionstater
iiberhduften sich nicht mit materiellen Luxusgiitern
wie schnellen Autos, Auslandsdomizilen und exo-
tischen Urlaubstrips mit wechselnden Geliebten,
sondern legten mehr Wert auf eine Steigerung des
bisherigen Lebensstandards. Nach aulen wurden
diese Verdnderungen zwar durchaus sichtbar, aber
in einem anderen Ausmaf}: Das Haus wurde ausge-
baut oder es wurde neu gebaut, andere Hauser wur-
den vermietet, Schulden aus fritheren Hausbaupro-
jekten wurden schneller abgeldst, viele Bankkon-
ten wurden angelegt, die Autos wurden neuer und
Familienmitglieder erhielten Zweit- und Drittwa-
gen und die Ausstattung der Hauser wurde auf den
neuesten modischen und technischen Stand ge-
bracht. Diese Titer haben keine illegalen Wertvor-
stellungen, sondern (wollen?) glauben, sie handel-
ten gerechtfertigt, weil ihr Arbeitseinsatz derart
hoch ist und durchaus Positives fiir Verwaltungen
und Unternehmen erreicht wird. Sehr typisch sind
deshalb ausgepragte Neutralisierungs- und Recht-
fertigungsstrategien nach Aufdeckung der Korrup-
tion. Auf Nehmerseite finden sich z. B. AuBerun-
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gen wie: ,,Ich spare dem Staat Geld, da kann ich
auch fiir mich zusdtzlich etwas annehmen®, oder
»lch sorge dafiir, dass Projekte ohne Mdngel zeit-
gerecht fertig gestellt werden, diese ganze Aus-
schreibungsprozedur fiihrt doch sowieso nur zu
Zeitverzogerungen und der billigste Bieter ist der
schlechteste®, oder ,,Ich kiimmere mich unter ho-
hem Einsatz um die Durchfiihrung von Projekten,
ich will dann auch verdienen wie die Privaten,
oder ,,Das macht doch jeder, wenn er kann, ich
schade doch keinem® usw. Auf Geberseite werden
Rechtfertigungen gebraucht wie: ,,Wenn wir nicht
bestechen, macht es die Konkurrenz und bekommt
die Auftrdge* oder ,,Das sind doch nur niitzliche
Aufwendungen, um die Sache zu beschleunigen®,
oder ,,Das ist doch normal, aber auch ,,Er liefs
durchblicken, dass wir den Auftrag nur bekommen,
wenn er mitverdient™.

Unterschiede zwischen Gebern und Nehmern?
Geber und Nehmer unterscheiden sich letztlich in
geringerem Malf3e als vermutet wird. Die Charakte-
risierungen (ehrgeizig, berufsorientiert, grundsétz-
lich legale Wertvorstellungen, Streben nach mate-
riellem Wohlstand und gesellschaftlichem Status)
treffen fiir beide Seiten gleichermaBen zu. Unter-
schiedlich ist zum Teil die Einbindung in die Grup-
penstruktur der jeweiligen Organisation: In Unter-
nehmen, die Bestechungen als Unternechmensstra-
tegie einsetzen, ist das Verhalten iiblich und einge-
bettet in ein zumindest geduldetes und stillschwei-
gend praktiziertes Firmenkonzept des Vertriebs. In
Verwaltungen bleibt der Bestochene eine Person,
die Macht und Vertrauen missbraucht, nach au3en
hin dieses Verhalten aber verstecken muss und den
korrekt und rechtméfig handelnden Beamten spie-
len muss. Trotzdem haben beide Seiten mehr ge-
meinsam, als auf den ersten Blick erkennbar ist.
Auch in Unternehmen wird nicht offen ausgespro-
chen, dass Bestechungen eine Vertriebsstrategic
sind. Es gibt eine ausgepragte Doppelmoral, Recht-
fertigung und Neutralisierung der Bestechungen
als ,,niitzliche Aufwendungen®, ,,Provisionen oder
,» Vertriebskosten, deren Herkunft (schwarze Kas-
sen, gefélschte Belege) verschleiert wird. Diese
Doppelmoral teilt auch der 6ffentliche Dienst:
Wihrend nach aulen Bestechlichkeit als in der Be-
horde nicht vorhanden geleugnet wird, ergreift
man keine Kontrollmainahmen, um Korruption
wirklich zu &chten. Damit gewéhrt man den be-
stechlichen Amtstrdgern den notwendigen Spiel-
raum, um trotz umfangreicher Verbote eigensiich-
tige Interessen hinter der Vertrauensstellung ver-
bergen zu konnen. Die meisten Téter, ob Geber
oder Nehmer, zeigten keine Auffilligkeiten im Le-
bensstil. Anders als die Betriigerpersonlichkeiten

fallen diese Personen eher selten dadurch auf, dass
duBere Umstidnde ihre verbesserten finanziellen
Verhiltnisse anzeigen. Natiirlich war ein dominie-
rendes Motiv fiir Bestechlichkeit das Geld. Aber
mindestens ebenso wichtig waren vielen Tatern
Statusgewinn und immaterielle Vorteile.

Warum erreicht der Normappell des
Strafrechts die Tater nicht?

= GEBER UND NEHMER

# geringe / keine Entdeckungswahrscheinlich-
keit

# keine Abschreckung durch Strafdrohung

& geringe Anzeigewahrscheinlichkeit

# keine funktionierende Kontrolle

¢ Verdachtsmomenten in Unternehmen und
Verwaltungen wird nicht nachgegangen

s GEBER

# soziale Ublichkeit im Unternehmen

¢ Belohnung korrupter Verhaltensweisen (Er-
folg, Gehaltssteigerungen, Beforderungen)

# keine Ahndung / Achtung korrupter Ver-
haltensweisen

¢ oft Doppelmoral, Ethikerkldrungen als Fei-
genblatt, Verhaltensstandards werden nicht
durchgesetzt

& Forderung der korrupten Verhaltensweisen
bis in die Vorstandsetagen (schwarze Kas-
sen, Umgehung der Buchhaltungsregeln,
schlechte Vorbilder)

& ausgepragte Neutralisierungs- und Recht-
fertigungsmechanismen

# personliche Vorteile: materiell u. immateri-
ell

= NEHMER

# keine wirksame Kontrolle in der Hierarchie
des offentlichen Dienstes

& Verhaltensrichtlinien und Verbote bleiben
abstrakt

& ausgeprigte Neutralisierungs- und Recht-
fertigungsmechanismen

& Gefiihl, nur zu nehmen, was einem zusteht

& Machtmissbrauch: Ausnutzung der Vertrau-
ensstellung, um Regeln zu brechen

# teilweise ausgeprigte Doppelmoral: nach
aullen korrekter Vorgesetzter/Mitarbeiter, in
Wahrheit Rechtsbruch zum eigenen Vorteil

# personliche Vorteile: Vorwurf der Geldgier
greift zu kurz, erworben wird auch Macht,
Ansehen, gesellschaftlicher Status
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Zunichst ist man moglicherweise verwundert, wa-
rum gerade bei den typischen Korruptionsstrafté-
tern, deren Sozialprofil vom iiblichen Téterprofil
abweicht, das Strafrecht nicht abschreckend wirkt.
Diese Tater mit hohem sozialen Status und grund-
satzlich legalen Wertvorstellungen laufen bei straf-
rechtlichen Ermittlungen Gefahr, diese hohe sozia-
le Stellung zu verlieren. Man kann den typischen
Téter struktureller Korruption also beschreiben als
iiberwiegend ménnlich, deutsch, tiber 40 Jahre alt,
verheiratet, nach den Ausfiihrungen in Urteilen ,,in
geordneten Verhiltnissen® lebend und mitiiber-
wiegend guter bis sehr guter Ausbildung.~Dar-
iiber hinaus verfiigen sie meist {iber gute Fach-
kenntnisse und haben bestimmte Einflussebenen
als Unternehmer/Selbstdndige, in Unternechmen
oder Verwaltungspositionen erreicht, sind ehrgei-
zig und beruflich sehr engagiert. Sie sind selten
vorbestraft und habfjl auch grundsétzlich legale
Wertvorstellungen.—Diese Charakterisierungen
trifft auch der Frankfurter Oberstaatsanwalt Schau-
pensteiner — ,,Es sind gerade die leistungsstarken
und fachlich anerkannten Mitarbeiter, die den Ver-
lockungen des schnellen Geldes erliegen®. Bei ei-
ner solchen vom Durchschnitt abweichenden Sozi-
alstruktur der Téter stellt sich die Frage, warum
das Strafrecht keine handlungsleitende Kraft ent-
wickelt, denn diese Tater haben bereits bei Einlei-
tung strafrechtlicher Ermittlungen eine hohe so-
ziale Stellung zu verlieren.

Festzuhalten ist zunéchst, dass das Strafrecht im
Alltag dieser Beschuldigten nicht handlungsleitend
ist. Dies zeigen Einlassungen mit einem hohen
Maf an Rechtfertigungen und Erstaunen iiber straf-
rechtliche Ermittlungen. Strafverfolger setzen dies
oft mit einem fehlenden Unrechtsbewusstsein
gleich. Untersucht man die Strukturen genauer, so
wird deutlich, warum der Normappell des Straf-
rechts diese Téter nicht erreicht. In Korruptions-
verfahren, die der organisierten Wirtschaftskrimi-
nalitdt zuzuordnen sind, besteht fiir Geber und
Nehmer eine geringe oder nur minimale Entdek-
kungswahrscheinlichkeit durch die Strafverfol-
gung. Damit besteht keine Abschreckung durch die
abstrakte Strafdrohung der Strafnorm. Die Anzei-
gewahrscheinlichkeit ist im beruflichen Umkreis

'% Auch Heinz, in Gropp (Hrsg.) 1998, S. 27 fiir Wirt-
schaftsstraftater; Délling 1996, C 23: ,gehobene berufli-
che Qualifikation und hoher sozialer Status®.
" Von Eisenberg 2000, S. 709, Rn. 5, 6 wird die letztge-
nannte Konstellation unter Hinweis auf v. Trotha mit ,,im
Rahmen der Konventionalitat illegal“ umschrieben; oder
Dannecker, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 14:
%rundsétzliche Integration in die Gesellschaft.
Schaupensteiner, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 131,
136.
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der Téter sowohl in Unternehmen, durch Konkur-
renten oder in der Verwaltung gering. Eine Kon-
trolle findet meist nicht statt. Verdachtsmomenten
in Unternechmen und Verwaltung wird nicht nach-
gegangen, liberwiegend besitzen die Tater auch die
Handlungsmacht, um Verdachtsmomente zu zer-
streuen oder um Druck auf Untergebene auszu-
iiben. Damit besteht auch keine Abschreckung
durch die Aufdeckung von Straftaten. Die Geber-
seite wird im rechtswidrigen wirtschaftskriminel-
len Verhalten durch soziale Ublichkeit im Unter-
nehmen bestéarkt. Ohne die Verhaltensweisen (z. B.
Bestechung eines Amtstragers zur Auftragserlan-
gung) als Bestechung zu bezeichnen, erfolgt mit-
telbar eine Belohnung der Bestechung mit Befor-
derungen, Gehaltssteigerungen, Pramien oder Lob
fiir die Umsatzsteigerung. Es findet auf der ande-
ren Seite keine Ahndung oder Achtung der korrup-
ten Verhaltensweisen statt, sondern stillschweigen-
de Duldung oder konkludente Foérderung. Oft
herrscht eine Doppelmoral, so dass Ethikerklarun-
gen und Verhaltensstandards Korruption und un-
lautere Geschéftspraktiken zwar als verbotene
Handlungen beschreiben, diese Normen bleiben
aber im Unternehmensalltag abstrakt und werden
nicht umgesetzt. Es findet keine Kontrolle der an-
falligen Bereiche durch Vorgesetzte und Innenre-
vision statt. Ublich ist dagegen hiufig eine Forde-
rung der korrupten Verhaltensweisen bis in die
Vorstandsetagen, indem Buchhaltungs- und Ab-
rechnungsregeln umgangen werden, schwarze Kas-
sen angelegt werden u.a.m. Diese schlechte Vor-
bildfunktion der Vorgesetzten hat negative Aus-
wirkungen und kann zu Sog- und Spiralwirkungen
der Wirtschaftskriminalitat fithren, weil Mitarbei-
ter die fiir die Erreichung der Unternehmensziele
geduldeten Verhaltensweisen haufig auch selbst
iibernehmen. Auffallend sind ausgeprigte Neutrali-
sierungs- und Rechtfertigungsmechanismen fiir das
unlautere Verhalten. Die personlichen Vorteile lie-
gen auf der materiellen und immateriellen Seite,
neben dem materiellen Vorteil spielt die Anerken-
nung eine grofe Rolle. Auf der Nehmerseite findet
sich dhnliches: in der 6ffentlichen Verwaltung gibt
es trotz ausgeprégter Hierarchien haufig keine
wirksamen Kontrollen, Verhaltensrichtlinien und
Verbote von Geschenkannahmen bleiben abstrakt
und werden nicht in das tdgliche Handeln umge-
setzt. Die Tater zeigen ebenfalls ausgepragte Neu-
tralisierungs- und Rechtfertigungsmechanismen,
die héufig auf einen Vergleich mit der Wirtschaft
abzielen (“Wenn ich schon so viele Uberstunden
leiste, will ich auch entsprechend verdienen; mein
Handeln spart dem Staat viel Geld und bewahrt
ihn vor Schéden durch schlecht leistende Unter-
nehmer ). Machtstellungen werden nicht selten
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missbraucht, um die Regeln zu brechen, teilweise
fand sich eine ausgeprédgte Doppelmoral, so dass
die Téter gegeniiber ihren Mitarbeitern als korrekte
Kollegen und penible Vorgesetzte auftraten, in
Wahrheit diente diese Fassade dem Rechtsbruch
zum personlichen Vorteil. Auch hier wiirde es zu
kurz greifen, unterstellte man den Tatern nur mate-
rielle Gier: Materielle Vorteile sind wichtig, aber
es gibt auch den bedeutenden immateriellen Effekt
des Statusgewinns und der Anerkennung durch
Unternehmer und in der Behorde.

Mangel der Strafverfolgung

Aus der Untersuchung ergeben sich eine Vielzahl
bekannter Méngel der Strafverfolgung. Grundsétz-
lich bestehen im Bereich der Verfolgung der Wirt-
schaftskriminalitdt, der Organisierten Kriminalitat
und der Korruption Schwierigkeiten in der straf-
rechtlichen Verfolgung. Diese Erkenntnis iﬂj;icht
neu und wurde bereits 1972 von Baumann™-be-
klagt. Auch Schonherr folgerte aus seiner Unter-
suchung, dass ,,Wirtschaftsstrafverfahren einen er-
heblichen Teil der Arbeitskapazitét der Staatsan-
waltschaften und der Gerichte fiir sich beanspru-
chen und gleichzeitig blockieren“™; Er forderte ei-
ne Verbesserung der Personalstrukturen auf Seiten
der Strafverfolgungsbehdrden. Insbesondere die
GroBverfahren der Wirtschaftskriminalitdt mit kor-
ruptivem Hintergrund werfen Probleme der Bear-
beitung auf. Die besonderen Kenntnisse zur Ver-
folgung von Korruptionsstraftaten sind nicht im-
mer vorhanden, um die Verflechtungen zwischen
Wirtschaft und Verwaltung zu erkennenﬁ})ie Ka-
pazititen reichen hiufig nicht aus. Bei Ermitt-
lungsmafinahmen wie Durchsuchungen sind neben
einer guten Planung der Aktion die notwendigen
Auswertungen wichtig. Gerade hier fehlt es hiufig
an Personal und Fachwissen. Eine systematische
Strafverfolgung mit konsequenter Nutzung des Er-
fahrungswissens findet nur bei einigen Staatsan-
waltschaften statt. Auch diese Erkenntnis trifft ge-
nerell auf Ermittlungen in umfangreichen Wirt-
schaftsstrafverfahren zu; der Zufall spielt immer
noc‘riﬁie Hauptrolle bei dem Erfolg der Ermittlun-
gen. "Der Zeitdruck stellt ein weiteres Problem
dar, insbesondere wenn Beschuldigte in Untersu-
chungshaft genommen wurden. Eine wesentliche
Erkenntnisquelle sind Zeugenaussagen. Die Pro-
blematik bei der Ermittlung in Korruptionsverfah-
ren besteht darin, dass Zeugen leicht zu Mitbe-

" Baumann JZ 1972, S.1 ff.

' Schénherr, Vorteilsgewahrung und Bestechung als
Wirtschaftsstraftaten 1985, S. 294.

'S Auch Vahlenkamp/Knauf3, Korruption — hinnehmen
oder handeln? 1995, S. 229.

'® Vgl. Tewlin Kriminalistik 1999, S. 349.

schuldigten werden, sich also auf ein Aussagever-
weigerungsrecht berufen kdnnen. Zudem ist die
Aussagebereitschaft aufgrumﬂﬁlgr Besonderheit
dieser Delikte eingeschrankt.“~Beweisschwierig-
keiten werden sowohl auf der tatsdchlichen Ebene
angefiihrt wie auch beim Nachweis insbesondere
des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals der so
genannten Unrechtsvereinbarung. Auch das Pro-
blem der Einzelfallorientierung des geltenden
Strafrechts erschwert es, die strukturelle Korrupti-
on zu erfassen. Diese Meinung wird aucﬁ aus den
Expertenbefragungen bei Vahlenkamp™deutlich.
Die unterschiedliche Strafverfolgungspraxis beruht
anscheinend auch auf einem unterschiedlichen Pro-
blembewusstsein bei den Staatsanwaltschaften.

Weiterhin sind in Einzelféllen Einflussnahmen auf
Ermittlungsverfahren gegen statushohe und be-
kannte Personlichkeiten zu beobachten. Hier fin-
den sich unterschiedlichste Formen der Einfluss-
nahmen, von informellen Telefonaten aus den Rei-
hen der Politik iiber die Hierarchieebene der
Staatsanwaltschaften oder Einflussnahmen tiber
das Berichtswesen bis hin zu subtilen Stérungen
wichtiger Ermittlungen durch den Abzug erfahre-
ner Ermittler von Verfahren, die Versetzung in an-
dere Dezernate, die sich nicht selten als Beforde-
rungen darstellen oder auch die maﬁelnde perso-
nelle Ausstattung der Abteilungen.

Vorschlage zur Intensivierung der
Strafverfolgung gegen Korruption

Aus der Generalpraventionsforschung ist bekannt,
dass Strafrecht gerade bei kalkulierbaren Delikten
wie Wirtschaftsstraftaten und Korruption von der
Entdeckungswahrscheinlichkeit beeinflusst wird.
Es muss also auch die Entdeckungswahrschein-
lichkeit erh6ht werden, was durch eine bessere
Vernetzung von Kontrollinstanzen (Informationen
an die Staatsanwaltschaften durch Rechnungshofe,
Rechnungspriifungsdmter, Steuerfahndung, Zoll-
amter, Anti-Korruptions-Stellen der Verwaltung,
Einrichtung von Ombudsleuten als Vertrauensan-
wilte) moglich ist, aber auch durch einen verbes-
serten und sensibilisierten Umgang mit Informa-

v Vahlenkamp/Knaul 1995, S. 227: "Korruptionstaten
sind immer auf Verdunkelung angelegt".

'® vahlenkamp/Knau® 1995, S. 229.

'® Um einen Oberstaatsanwalt zu zitieren: "In unserem
Bundesland gibt es keine Korruption".

% Diese Einflussnahmen wurden von Staatsanwélten im
Gesprach angegeben. Es fanden sich auch eindeutige
Berichtshefte mit Anweisungen von Vertretern der Gene-
ralstaatsanwaltschaft an den zustandigen Staatsanwalt
bzw. Oberstaatsanwalt. Vgl. auch den Film ,Maulkorb fiir
den Staatsanwalt®, Leyendecker und Fréhder 2002
(Hessischer Rundfunk).
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tionen und abgegebenen Verfahren anderer Bun-
desldander. Macht man sich bewusst, dass Netz-
werkkorruption sich nicht an die Grenzen der Bun-
desldnder halt und von dieser Form der Korruption
die grofte Schadlichkeit ausgeht, muss die Straf-
verfolgung entsprechend effizient organisiert wer-
den. Auch der Umgang mit anonymen Anzeigen
sollte von der denkbaren ,,Zwickmiihlensituation*
von Insidern ausgehen und zur konsequenten Uber-
priifung des Wahrheitsgehaltes fiihren.

Zusammenfassend betrachtet ist Strafrecht fiir die
Eindidmmung der Korruption wichtig und notwen-
dig.~~Man sollte nicht vergessen, dass viele gefor-
derte Selbstregulierungskréfte in Wirtschaft, Poli-
tik und Verwaltungen versagen, Kontrollen und
der Druck zum ehrlichen Handeln aber zunehmen,
wenn strafrechtliche Ermittlungen das Versagen
offenkundig machten. Die Aufmerksamkeit, die
das Thema Korruption in den letzten 10 Jahren in
Deutschland erlangt hat, war wesentlich beeinflusst
durch strafrechtliche Ermittlungen. Auf der ande-
ren Seite ist selbstverstdndlich, dass Strafrecht all-
ein gesellschaftliche Probleme nicht 16sen kann.
Durch die Strafverfahren wird auch nicht nur
punktuelles Unrecht aufgedeckt, sondern es offen-
baren sich Strukturen, die groBtenteils tiber Jahr-
zehnte durch mangelnde Kontrolle und Aufmerk-
samkeit zu erheblichen Schiaden gefiihrt haben. Ei-
ne an der Problemldsung, also der Einddmmung
und Zuriickdrangung der Korruption, orientierte
Strategie muss deshalb die Moglichkeiten des
Strafrechts mit seinen beschrankten personellen
und prozessualen Ressourcen so gut wie moglich
nutzen und andere Instanzen informeller Kontrolle
aktivieren, um Korruption, insbesondere die Ent-
stehung und das unbemerkte Wachsen von Netz-
werken und Korruptionsstrukturen zu verhindern.
Es gilt also, ein Gesamtkonzept zur Eindéirnmuﬁ
der Korruption zu entwickeln und umzusetzen.
DOLLING betont zu Recht, dass eine verbesserte
Korruptionsbekdmpfung durch Strafrecht nicht all-
ein vom materiellen Strafrecht bestimmt wird. We-
sentlich ist eine ,,Organisation der Strafverfolgung,
die eine wirksame Aufklédrung und Sanﬁié)nierung
von Korruptionsstraftaten erméglicht™.*~Eine ver-
besserte Intensivierung der Strafverfolgung bedarf

2 Dazu Bannenberg 2002, S. 435 ff. mit zahlreichen
Nachweisen; Schaupensteiner NStZ 1996, S. 4009 ff.;
Schaupensteiner, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 141 ff.,
Schaupensteiner, die neue Polizei 3/2002, 3 ff.; Dolling
Gutachten 1996, C 97 ff.; Schubert, in Wabnitz/Janovsky
(Hrsg.). 2000, S. 849 ff.; Rogge/Rex, Die neue Polizei
3/2002, S. 20 ff.

22 30 auch Schaupensteiner, die neue Polizei 3/2002, S.
3 ff.

% Dolling 1996, C 97.

personellerﬁlirstéirkung bei Polizei und Staatsan-
waltschaft.““Neben den Forderungen nach einer
Personalaufstockung muss die Spezialisierung und
der intelligente Einsatz der beschrankten Ressour-
cen der Strafverfolgungsbehdrden mit Prioritdt ver-
folgt werden. Bei Staatsanwaltschaft ynd Polizei
ist eine Spezialisierung erforderlich.*“Ideal wiren
(Landes-) Zentralstellen bei den Strafverfolgungs-
behorden zur Intensivierung der Strafverfolgung
bei Korruption und Wirtschaftskriminalitit und zur
Verbesserung eines linderiibergreifenden Informa-
tionstransfers.“*Die seit etwa 1994 zu beobachten-
den Schritte in Richtung auf eine Spezialisierung
der Strafverfolgung reichen bei weitem nicht aus.
Die Personalauswabhl sollte nach Interesse fiir die
Thematik und zumindest teilweise auch nach Er-
fahrungen mit Ermittlungen in Wirtschaftstrafsa-
chen oder Strafverfahren der Organisierten Krimi-
nalitét erfolgen. Personenkontinuitit miisste ange-
strebt werden, zumindest die institutionalisierte
Weitergabe der Erkenntnisse an die Nachfolger.
Fiir die Strafverfolgung von Korruptionsstraftaten
sind besondere Kenntnisse notwendig. Hingewie-
sen sei nur auf die Besonderheiten 6ffentlicher
Ausschreibungen und die sich phantasievoll dn-
dernden Handlungsweisen der Tater. Um Manipu-
lationen iiberhaupt zu erkennen, bedarf es entspre-
chender Kenntnisse iiber Handlungsweisen sowie
iiber den haufig vorliegenden korruptiven Hinter-
grund oder die Praxis der Absprachen zur Erlan-
gung von Auftriagen. Bei der Aus- und Fortbildung
von Polizei und Justiz solltenEﬂiese Besonderheiten
daher beriicksichtigt werden.*~Wichtig ist auch die
Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehdrden mit
anderen Instanzen wie Kartellbghorden, Steuer-
fahndung und Rechnungshéfen=* DOLLING fordert
weiterhin die Speicherung der in den Strafverfah-
ren gewonnenen Erkenntnisse in zentralen Infor-
mationssystemen.— Interne Moglichkeiten der
EDV sollten zum selektiven Informationsaustausch
genutzt werden.”-Schubert weist darauf hin, dass
EDV-unterstiitzte Sammlungen eine unverzichtba-
re Hilfestellung bieten. Z. B. miisse der Name ei-
nes bei einem Submissionskartell titigen Prokuri-
sten sofort darauf abgefragt werden konnen, bei

2 Schaupensteiner NStZ 1996, S. 412.

% Dolling 1996, C 97; Dannecker, in Wabnitz/Janovsky
(Hrsg.) 2000, S. 18 f. sowie zu weiteren Forderungen zur
Verbesserung der Bekdmpfung der Wirtschaftskrimina-
litét; s. auch die praktischen Hinweise bei Bischeltsrieder
1995.

% Schaupensteiner NStZ 1996, S. 412; auch Huber NStZ
1996, S. 530, 531.

" Délling 1996, C 98.

% Dolling 1996, C 98 f.

2 Délling 1996, C 98.

% Tewlin Kriminalistik 1999, S. 349.
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welchen anderen Bauvorhaben dieser Name als
Teilnehmer von Absprachekartellen ebenfalls auf-
getaucht sei. Iﬁe Vernetzung sollte branchentiber-
greifend sein.

Um den Einsatz des Strafrechts wirksam zu gestal-
ten, muss die Organisation der Strafverfolgung den
Notwendigkeiten der Straftaten angepasst werden.
Fiir Einzelfélle und Bagatellfille der Korruption
sind keine Sonderzustindigkeiten erforderlich, den
intensiven und schidlichen Korruptionsverflech-
tungen sollte jedoch unter Ausgestaltung effektiver
strafprozessualer Moglichkeiten™und Verwen-
dung der strafrechtlichen Erkenntnisse zur Praven-
tion begegnet werden. Es deutet sich an, dass Straf-
recht gerade bei strukturellen Kriminalitdtsproble-
men moglicherweise nicht wirksam genug ist,
selbst wenn es zu Verurteilungen kommt. So be-
richtet Sieber in seiner Untersuchung zur ,,Logistik
der Organisierten ﬁiminalitét in der Bundesrepu-
blik Deutschland“®; dass in einem Frankfurter
GroBverfahren letztlich die alten Logistikstruktu-
ren und Nachfragemarkte vollig intakt blieben.
Erkenntnisse wie diese scheinen sich auch bei der
Untersuchung von Korruptionsstrukturen im Bau-
bereich zu bestétigen, wo nach Auskunft von
Staatsanwilten die bestehenden Baukartelle, die
sich korruptiver Strukturen der Einflussnahme be-
dienen, nur ansatzweise aufgeklart werden konnen.
Auch bei Verurteilung von Hauptbeteiligten im
Bestechungsverfahren funktionieren die Strukturen
der Kartelle, deren Urspriinge zum Teil bis in die
50er Jahre nachzuvollziehen sind, héufig auch zu-
kiinftig. Dies fillt insbesondere bei der Beteiligung
der groBen und bekannten Bauunternehmungen
auf, die durch die Strafverfolgung anscheinend
nicht entscheidend beeindruckt werden konnen.

sl

3" Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 849.
32 Vgl. auch Vahlenkamp/Knauf 1995, S. 226 ff.; die
angedeuteten Mangel der Strafverfolgung sind nicht neu
sondern werden bei strafrechtlichen Ermittlungen in
Wirtschaftsstrafverfahren und OK-Verfahren bereits seit
langerem beklagt.

% Sieber JZ 1995, S. 758, 766.

3 Angemerkt sei z.B., dass Beschuldigten Kautionen in
Hohe von einer Million DM innerhalb kirzester Zeit zur
Verfligung gestellt werden, dies zum Teil sogar dann,
wenn diese Beschuldigten bei vermeintlich unabhangi-
gen Unternehmen nach der fristlosen Entlassung bei
Bekanntwerden eines Korruptionsvorwurfes sofort wie-
der in derselben Funktion Arbeit fanden. Die Tatsache,
dass es sich um Tochterunternehmen grofier Baukon-
zerne handelt, ist dabei oft nicht erkennbar und nur
zufallig bekannt geworden. Nach Insider-Aussagen
dirfen Kautionen nach Freigabe auch im Eigentum des
Beschuldigten verbleiben, um als "Schweigegeld" bei
Verurteilung zu dienen. Fir einen beruflichen Wieder-
einstieg nach eventueller Haftentlassung ist ebenfalls
gesorgt.

Auffillig ist auch, dass gerade die Baukartelle in
kiirzester Zeit in den neuen Bundeslédndern agierten
wie zuvor in den alten Bundesldndern. Dies belegt
erneut, dass hier die personliche Beziehungen zwi-
schen Unternehmer und Amtstriger nicht vorhan-
den waren und ausgenutzt wurden, sondern die
Strukturen von Unternehmen, in denen Bestechun-
gen zur Unternehmensstrategie zdhlen, entschei-
dend sind. In Einzelfdllen deutet sich aber auch an,
dass entsprechender Verfolgungsdruck durch Straf-
verfahren in mehreren Bundeslédndern Unterneh-
men zu strukturellen Anderungen zwingt. Bei zahl-
reichen Strafverfahren gegen kommunale Biirger-
meister hatte dieses die Wechsel der politischen
Positionen zur Folge. Wenn mehrere Personen aus
den Verwaltungen inhaftiert werden, fiihrt dies zu
Schocksituationen, denen tatsachlich Strukturdnde-
rungen und ernsthafte Praventionsbestrebungen
folgen. Aus besonders betroffenen Gegenden ein-
zelner Bundesldnder wird jedoch auch berichtet,
dass nach einigen Jahren und einem Austausch der
politischen Amter das Problembewusstsein ebenso
schnell wieder schwinden kann. Die Bereitschaft,
wirksame Anti-Korruptions-Stellen personell aus-
reichend auszustatten, scheint generell gering zu
sein.

Rechtlich bleiben nach wie vor Forderungen nach
einer Aufnahme der Bestechungstatbest@de (88
299, 200, 331 ft. St in § 100a StPO™; eine
Kronzeugenregelung™, die Anderung des § 108e
StGB, verbesserter Zeugenschutzﬁmd aucwlie
Einflihrung einer Unternehmensstratbarkeit™vi-
rulent. Ernsthaft nachdenken sollte man auch iiber
eine Unabhéngigkeit der Staatsanwaltschaft™ Die
gesetzlichen Grundlagen bediirfen zwar kleiner
Verbesserungen, das Hauptdefizit liegt jedoch in
den schwachen personellen Ressourcen und der
mangelhaften praktischen Umsetzung des vorhan-
denen strafrechtlichen Instrumentariums.

% Dazu Bannenberg 2002, S. 427 f.

3 ebd., S. 427 ff., insbesondere ist auf die Bonusrege-
lung des Bundeskartellamtes hinzuweisen, S. 431 f.

3" Zum Problemkreis whistleblower, Kronzeugen und
Informanten auch aus internationaler Perspektive aus-
fuhrlich ebd., S. 375 ff.

% Noch vorsichtig ebd., S. 409 ff.; mittlerweile bin ich der
Ansicht, die Unternehmensstrafbarkeit sollte eingefiihrt
werden und ein spezielles Sanktionsinstrumentarium
aus Anreiz- und Repressionselementen sollte entwickelt
werden, um Unternehmen bei organisierter Wirtschafts-
kriminalitat zur Durchsetzung ehrlichen Verhaltens im
Wettbewerb zu veranlassen.

% Dazu Arbeitskreis AE, AE-EV 2001, S. 141, 142. Mdg-
lich ware eine Neufassung des § 146 GVG.
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Korruptionsprivention
Im Ergebnis erscheinen Vorschlégemspeziell zur
strafrechtlichen Bekdmpfung eingebettet in ein Ge-
samtkonzept zur Korruptionsbekdmpfung am viel-
versprechendsten. Es existieren bereits eine Viel-
zahl von Vorschldgen zur Korruptionspravention,
auf die hier anRaumgrﬁnden nicht eingegangen
werden kann.

Langandauernde und verfestigte Korruptionsstruk-
turen werden héaufig im Kollegenkreis bereits er-
kannt oder vermutet, weil sich bestimmte Verhal-
tensauffélligkeiten hdufen. Die Aufdeckung von
Korruption lieBe sich verbessern, wenn Vorge-
setzte Andeutungen von Untergebenen Glauben
schenkten und Ermittlungen vorndhmen (und nicht
das Verhalten herunterspielen oder ,,wegsehen)
und wenn unabhéngige Kontrollstellen innerhalb
der Verwaltungen und Unternehmen eingerichtet
wiirden (Anti-Korruptions-Stellen, Ombudsleute),
die zur Entgegennahme und Uberpriifung dieser
Verdachtsmomente zustédndig sind.*~Das Problem
der Korruptionspravention liegt nicht in mangeln-
den Vorschlagen, sondern in der fehlenden Umset-
zung, dem Versagen interner Kontrollen in Ver-
waltung und Unternehmen, im Fehlen kompetenter
Aufklérung und Aufdeckung sowie fehlender Um-
setzung empirischer Erkenntnisse in effiziente Pré-
vention. Haufig scheint es auch am politischen
Willen zur Umsetzung der Konzepte zu fehlen. In
Verwaltungen und Unternehmen bestehen Hemm-
nisse zur Reaktion auf die Probleme (,,In unserer
Behorde, in unserem Unternehmen gibt es keine
Korruption®). Weiter existiert keinerlei Evaluation
von Mafinahmen der Korruptionspravention im
Hinblick auf die Wirksamkeit der Maflnahmen. Es
muss vorrangig um eine Intensivierung von Kon-
trolle gehen. Als negativ hat sich in lange andau-
ernden Korruptionsgeschehen immer wieder ge-
zeigt, dass vorhandene Hinweise und Verdachts-
momente, die von Mitarbeitern geduBert worden
waren, nicht ernst genommen wurden und diese
Mitarbeiter, die versuchten, Kontrollen auszuldsen,
héufig noch negativen Reaktionen ausgesetzt wa-
ren. Dies schwicht nicht nur auf Dauer die Motiva-
tion der ehrlichen Mitarbeiter in der Verwaltung,
sondern ermdglicht den Tétern, ihre Selbstberei-

0 Schaupensteiner NStZ 1996, S. 409-416; Délling
1996; ZStW 2000, S. 354, 355.

*1 Dazu ausfiihrlich Bannenberg 2002, S. 446 ff.; Vgl.
auch Bartsch/Paltzow/Trautner (Hrsg.) 2001 und Fie-
big/Junker 2000 mit Beispielen flir Vorgehensweisen der
Tater und PraventionsmalRnahmen.

“2 Beim Einsatz von Ombudsleuten hat die Deutsche
Bahn AG gute Erfahrungen vorzuweisen: Kunze, die
neue Polizei, 3/2002, S. 22.

cherung iiber Jahre zu verschleiern und das Recht
zu missachten. Dabei zeigt sich weiter, dass die
Téter gerade die leistungsstarken Amtstrager sind,
die Vertrauen geniefien und die Macht haben, Vor-
ginge abzuschotten. Als sehr vielversprechend zur
Aufdeckung und Pravention scheint daher die Ein-
richtung von sogenannten Ombudsleuten oder Ver-
trauensleuten in Verwaltungen und Unternehmen,
an die auch anonym Hinweise erfolgen konnen.
Darin darf sich die Kontrolle jedoch nicht erschop-
fen, sondern die Aufdeckung sollte durch geschulte
und relativ unabhéngig arbeitende Anti-Korrupti-
ons-Stellen unterstiitzt werden. Es muss Hinweis-
pflichten an die Staatsanwaltschaften geben, da
sich bisher nur die strafrechtliche Verfolgung als
tatséchlich effektiv erwiesen hat. Wenn Verwaltun-
gen bereit sind, iiber verdnderte Strukturen zur
Korruptionspravention nachzudenken, dann erfolgt
dies regelmédBig nach strafrechtlichen Ermittlun-
gen. Ein sehr wirksames Mittel konnte der konse-
quente Einsatz von Vergabesperren sein, der aller-
dings zukiinftig bundeseinheitlich geregelt werden
sollte, damit gleiche Kriterien fiir Gerechtigkeit
sorgen.

KONKRETE VORSCHLAGE

® Ombudsmann, Vertrauensanwalt

m Anti-Korruptions-Stellen mit mobilen Priif-
gruppen

m Whistleblower-Systeme

m Information der Staatsanwaltschaft bei Korrup-
tionsverdacht

m Schulung von Rechnungspriifern, internen Re-
visionen

m Schwachstellenanalysen

m FEinsatz technischer Neuerungen im Vergabebe-
reich

m grundsitzliche Trennung von Planung, Vergabe,
Abrechnung

m Vertragsstrafen

m Vergabesperren

Ausblick

Man wird Korruption wie alle anderen Formen der
Kriminalitét nicht verhindern kénnen. Bei sténdi-
gem Bemiihen um die Umsetzung notweniger For-
derungen hilft aber vielleicht folgende hoffnungs-
volle Aussicht: ,,SchlieBlich ist nicht nur Korrupti-
on ansteckend. Sondern auch die Ehrlichkeit.*
(Olaf Henkel)

1131




Auf dem Weg zur Bananenrepublik — Korruption und Korruptionsbekimpfung in den Kommunen

2. Korruption verhindern — Korruption aufdecken!
Der Beitrag der Rechnungspriifung

Wolfram Zwick

a. Der Bayerische Kommunale
Prifungsverband (BKPV)

Der Priifungsverband ist der ,,Rechnungshof* der

Kommunen und bei der Wahrnehmung seiner Auf-

gaben unabhéngig und nur dem Gesetz unterwor-

fen. Seine wesentlichen Aufgaben sind:

e Uberdrtliche Rechnungspriifung, bei der die
Einhaltung der fiir die Wirtschaftsfiihrung
geltenden Vorschriften und Grundsétze gepriift
wird.

e Der BKPV fordert die Wirtschaftsfiihrung
durch Beratung und Erstellung von Gutachten.

e Abschlusspriifungen bei kommunalen Unter-
nehmen und Krankenhdusern.

Die Korruptionsbekdmpfung ist unmittelbar keine
Aufgabe des BKPV. Vielmehr ist dies eine Aufga-
be der Kommunen selbst sowie von Staatsanwalt-
schaft, Kriminalpolizei, Steuerfahndung usw. Die
Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten ist kei-
ne Aufgabe der Rechnungspriifung. Wir haben kei-
ne Befugnisse wie Zeugenvernehmung, Beschlag-
nahmen, Verhaftung, Hausdurchsuchung, Abho-
ren. Wir wollen Korruptionsbekdmpfung auch
nicht in den Mittelpunkt unserer Tatigkeit stellen,
weil unsere eigentlichen Aufgaben leiden kdnnten.

Aber: Bei der Priifung der Wirtschaftsfiithrung sto-
Ben wir nicht selten auf Fille, die auf Wirtschafts-
kriminalitdt hindeuten, und da verschlieBen wir na-
tiirlich nicht die Augen! Deshalb und trotz der ge-
nannten Einschrinkungen ist Rechnungspriifung
wichtiges Element der Korruptionsbekdmpfung.

b. Aufdeckung und Bekampfung von
Korruption
Es gibt verschiedene Definitionen der Korruption;
diese sind fiir unsere Tétigkeit unerheblich. Fiir uns
gehoren jedenfalls dazu die Straftaten gegen den
Wettbewerb (Absprachen, Bestechung im ge-
schiftlichen Verkehr, §§ 298 ff StGB), die we-
sentlichen Teile der Straftaten im Amt (Vorteilsan-
nahme, Bestechung, §§ 331 ff StGB), ferner be-
stimmte Fille der Untreue und des Betrugs.

Fiir die Priifung sind zwei weitere oft zur Korrup-

tion gerechnete Begriffe wichtig:

e "Nepotismus" (in Bayern "Spezlwirtschaft"),
also die rechts- oder ermessenswidrige Bevor-
zugung bestimmter Freunde usw. aus oft nicht

unmittelbar, jedoch mittelbar eigenniitzigen
Griinden.

e "Endemische" oder "interne" Korruption, also
das korruptive Verhalten, das sich ausschlief3-
lich im 6ffentlichen Raum abspielt, ohne Be-
teiligung AulB3enstehender (Beispiele etwa sog.
"Dienstreisen” von Aufsichtsriten; zweifelhaf-
te Tagungen in attraktiven Urlaubsgebieten;
hohe Honorarzahlungen fiir Vortriage).

Der BKPV verfiigt nicht {iber eigene Erkenntnisse
zur Haufigkeit von Korruption. Mein subjektiver
Eindruck ist allerdings, dass schwere Korruption
(Bestechlichkeit) bei Kommunalbediensteten recht
selten ist! Andererseits haben wir durchaus den
Eindruck, dass Manipulationen im Baubereich sehr
haufig, ja fast die Regel sind. Der rein objektive
Tatbestand von Straftaten und Manipulationen
wird fast bei jeder Baupriifung festgestellt, aber
Vorsatz oder konkrete Absprachen, sofern vorhan-
den, sind meist nicht nachweisbar, ebensowenig
die aktive und bewusste Beteiligung kommunaler
Mitarbeiter. Es gibt {ibereinstimmende Erkenntnis-
se aus vielen Bewerbungsgesprachen iiber syste-
matische Manipulationen durch Baufirmen.

Obwohl die Bekdmpfung der Korruption nicht zu
ihren eigentlichen Aufgaben gehort, ist die Rech-
nungspriifung eine wichtige, ja unentbehrliche Hil-
fe bei der Korruptionsbekdmpfung.

e Korruption als ,,Delikt ohne Opfer: Natiirlich
hat die Korruption Opfer: die Kommunen, den
Staat, auch den Rechtsstaat, letztlich alle Biir-
ger und Steuerzahler. Aber diese Opfer sind
von der Tat nicht so unmittelbar betroffen wie
bei anderen Delikten und haben daher weder
Anlass noch Méglichkeit, die Tat anzuzeigen.
Polizei oder StA wiederum koénnen nur tétig
werden auf eine solche Anzeige oder auf einen
konkreten Verdacht hin.

e Erwin Scheuch: ,,Korruption wird aufgedeckt
durch Zufall oder durch eifersiichtige Ehefrau-
en.” Die Aussage wire vielleicht noch zu er-
ginzen um die Freundin oder den im Streit
ausgeschiedenen Mitarbeiter. Die Effizienz
solcher , Hilfsmittel ist im Ganzen gesechen
eher bescheiden. Der Staatsanwalt muss sich
fiir Anfangsverdacht oft auf diese Helfer ver-
lassen, und die helfen nicht oft.
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e Priifer sind die einzigen aul3er - eher selten -
den Kommunen selbst, die regelmiBig Verga-
ben aller Art, den Vollzug von Vertrigen, die
Bewilligung finanzieller Leistungen und ande-
re korruptionsanfallige Bereiche priifen, nach
Stichproben, ohne konkreten Verdacht, ohne
auf Zufalle oder Ehefrauen angewiesen zu
sein. Ohne Priifung gibt es keine verdachtsun-
abhéngige, regelméBige, fachkundige und un-
abhéingige Kontrolle bestimmten Verwaltungs-
handelns, insbesondere der Vergaben. Fiir den
Staatsanwalt kann die Rechnungspriifung eine
unentbehrliche Informationsquelle sein.

c. Allgemeine Wirkungsmoglichkeiten
und Grenzen der Prifung

e Wirkungsformen der Priifung: Aufdecken und
Verhiiten (Pravention). Konsequenzen ziehen,
Missstiande abstellen und ahnden usw. ist nicht
Aufgabe der Priifung!

e Ansatzpunkt fiir die Priifung ist das gesetzes-,
pflicht- oder vertragswidrige Verhalten der Ver-
waltung oder Dritter, soweit es mit der Wirt-
schaftsfiilhrung zu tun hat (und das ist bei den
meisten korruptionsanfilligen Bereichen der
Fall). Dieses Verhalten ist fiir sich allein keine
Korruption, aber oft ein Indikator. Es gehort bei
Bestechung/Bestechlichkeit zum Tatbestand
(Unrechtsvereinbarung) oder erfiillt den Tatbe-
stand anderer Delikte wie Untreue oder Betrug,
die mit Bestechung oft verbunden sind. In den
von uns priifbaren Unterlagen hinterldsst die
Bestechung als solche keine unmittelbaren Spu-
ren. Nur bei den mit Korruption verbundenen
Pflichtwidrigkeiten kann Priifung einsetzen,
Vergabeverstofie, Fehler und Manipulationen
bei Abrechnungen, iiberhohte Vergiitungen al-
ler Art, Beglinstigungen von Vertragspartnern,
sonstiges auffallend unwirtschaftliches Verhal-
ten zugunsten Dritter, Interessenkonflikte
u.v.a.m. aufzeigen und ggf. Anlass bieten fiir
weitere Ermittlungen auch in Richtung Beste-
chung.

e Ansatzpunkte sind auch die Organisation (z.B.
Vier-Augen-Prinzip bei Vergaben, Einbindung
nicht direkt beteiligter Stellen), die Richtlinien
zur Korruptionsbekdmpfung und die - haufig
duBerst mangelhafte - Sicherheit in der Daten-
verarbeitung.

e Reine Vorteilsannahme und -gewéhrung sind
fiir die Priifung nicht relevant.

e An Grenzen stof3t die Priifung, wenn keine
zwingenden formellen oder materiellen Vor-
schriften verletzt werden oder Ermessens- oder
Wertentscheidungen zu treffen sind, etwa bei

Bevorzugung von Anwilten und Beratern, Aus-
wahl von Architekten und Ingenieuren (trotz
VOF), bei Vergabe von Fordermitteln und Ver-
duBerung von Grundstiicken (,,Nepotismus®).
Ansatzpunkte fiir die Priifung gibt es aber auch
hier, diese liegen letztlich im Grundsatz der
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in Art. 61
Abs. 2 Gemeindeordnung.

e Nicht zustdndig ist die Priifung bei pflichtwid-
rigem Verhalten in bestimmten hoheitlichen
Bereichen, die nicht zur Wirtschaftsfithrung ge-
hoéren, etwa Pisse, Fiihrerscheine, Waffenschei-
ne, Gewerbeerlaubnisse, Baugenehmigungen
u.a.

e Nicht zu unterschitzen ist die praventive Wir-
kung der Priifung, z.B. durch Hinweise zur Or-
ganisation, zur Sicherheit und zu Interessenkon-
flikten, aber auch durch konsequente Priifung
von Einzelfillen und besonders durch Aufdek-
ken spektakulérer Félle. So ist die kommunale
Reisetitigkeit seit der Berichterstattung iiber
unsere Priifung bei den Gesellschaften des Be-
zirks Oberbayern massiv zuriickgegangen.

d. Erfolge der Priifung bei Korruptions-
bekampfung?
Konkrete Erfolge im Sinne strafrechtlicher Verur-
teilungen wegen Korruption sind eher selten. Der
Verdacht von Straftaten hat sich in letzter Zeit aber
haufiger ergeben. Zur Zeit sind mindestens 10 Ver-
fahren bei den StA anhéngig, die sich aus Priifun-
gen ergeben haben. Erfolge bei der Aufdeckung
von Fehlern und Manipulationen und Durchset-
zung zivilrechtlicher Anspriiche aller Art sind eher
hoch.

Die Erkenntnisquellen der Rechnungspriifung sind
grundsétzlich keine anderen als den Kommunen
auch zur Verfiigung stehen. Der Vorteil der Prii-
fung liegt in der Unabhéangigkeit, der oft groBBeren
Fachkunde, der iiberdrtlichen Erfahrung, oft auch
in dem Uberblick iiber die Strukturen und Zusam-
menhinge in den Kommunen, die diesen selbst
manchmal fehlen. Viele Informationen erhalten wir
auch von Mitarbeitern in den Kommunen. Aller-
dings setzt das Diskretion und Vertrauen zum Prii-
fer voraus. Ein Priifer allerdings, der von vornher-
ein der Verwaltung insgesamt mit Vorbehalten
oder Misstrauen begegnet, wird solches Vertrauen
nicht aufbauen kdnnen.

e. Beispiele aus der Prufungspraxis
AuBerhalb des Baubereichs kann in folgenden
Bereichen Korruption im Spiel sein (kleiner Aus-

zug):
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VerduBerung von Grundstiicken ohne Aus-

schreibung und unter Wert

Einkéaufer in zentralem Einkauf, der fiir sich

,,Rabatte* mit Firmen aushandelt

Begiinstigung von Firmen bei Betriebsfiih-

rungsvertragen (einmal festgestellt im hohen

zweistelligen Millionenbereich)

Beschaffung und Weitergabe von Forschungs-

mitteln ohne ausreichende Leistung

Anmietung von Geréten, fiir die man in zwei

Jahren das Doppelte des Kaufpreises an Miete

zahlt

Vereinbarung iiberhdhter Miet- oder Pachtzah-

lungen durch Kommune (in einem Fall um tiber

2 Mio DM)

haufig fir die Kommune unwirtschaftliche und

nachteilig vollzogene Vertrage bei Miillabfuhr,

lange Vertragsdauer (bis tiber 20 Jahre) ohne

Ausschreibung; dhnlich auch bei anderen Ver-

tragen etwa zu Verkehrsleistungen, Gebaude-

reinigung u.a.

unwirtschaftliche und im Vollzug nicht kon-

trollierte Vertrdge in sonstigen Bereichen der

Abfallentsorgung (z.B. DSD, Papierentsorgung,

Kompostierung, Bauschutt usw.)

Beschaffung von Informationstechnologie:

» Vergabe an immer den gleichen Anbieter
ohne Ausschreibung

» Erstellung der Ausschreibung durch Anbie-
ter und spateren Auftragnehmer

» massive Mingel der Ausschreibung (sehr
hiufig sind nicht produktneutrale Ausschrei-
bungen!)

» Einkauf nicht nutzbarer Software in gréf3e-
rem Umfang

umfangreiche, z.T. iiberfliissige Auftrdge an be-

freundete Anwalte, Berater u.dgl.

Zahlungen fiir Beratungsauftrdge ohne ange-

messene Gegenleistung

erhebliche Missstande im Rahmen der sog.

PPP, z.B. bei Gesellschaftsgriindungen gemein-

sam mit Privatfirmen oder -personen, die dann

garantierte Gewinnanteile oder umfangreiche

Auftriage der Gesellschaft ohne Gegenleistung

erhalten. Manchmal i.V. mit Nebenvertrigen

wie ,,Lizenz zum Gelddrucken. Solche Vertri-

ge sind aber oft bei Auslagerung in GmbH der

Priifung entzogen.

UnregelméaBigkeiten z.B. bei Vergabe von Plit-

zen auf Jahrmérkten, Konzessionen

Beispiele, die moglicherweise fiir sog. ,,ende-

mische* Korruption stehen:

» Weltreisen von Aufsichtsraten kommunaler
Gesellschaften

» Einstellung, Beforderung, Zahlung von Zu-
lagen oder (Aufwands-)Entschédigungen fiir
begiinstigte Personen

» Missbrauche bei Sitzungsgeldern

» Missbrauch von Fraktionsgeldern (z.B. Ver-
wendung fiir Skiausfliige)

» Geschenke von erheblichem Wert bei Ge-
burtstagen, Jubilden u.dgl. von Kommunal-
politikern

» wertvolle Geschenke an ,,wichtige* Person-
lichkeiten

» Einladungen in Luxuslokale, aufwéndige
Feiern usw.

» Missbrauche bei der Ablieferungspflicht bei
bestimmten Nebentitigkeiten

Bei Baumalinahmen liegt offenkundig der Schwer-
punkt der Manipulation und Korruption. Priifer
sind oft die einzigen unabhéngigen Sachkundigen,
die sich mit Vergaben befassen, vor allem wenn
alle Vergabeaufgaben an Externe vergeben - und
da nicht immer gut aufgehoben! - sind. Hier ist
Priifung besonders notwendig, auch wenn meist
nicht Korruption selbst, sondern ,,nur* Indikatoren,
verwandte Straftaten, Manipulationen, Abrech-
nungs- und Vergabefehler und sonstige ,,[rrtiimer,
die immer zu Lasten der Kommune gehen (nach
dem ,,Gesetz", dass man sich nur zu seinen Gun-
sten verrechnet) aufgedeckt werden konnen! Auch
aus vielen Bewerbungsgesprachen ist uns bekannt,
dass Firmen systematisch L V-Méngel ausnutzen
und Anweisungen fiir Manipulationen geben!

Beispiele fiir mégliche Korruptionsfille bei Bau-

mafnahmen sind:

e Haiufige Manipulationen habep wir in unserem
Geschiftsbericht 1994, S. 177+ dargestellt.

e Preisabsprachen der Firmen untereinander ohne
Beteiligung der Verwaltung oder des Architek-
ten/Ingenieurs gibt es insbesondere bei mono-
polartigen Strukturen in Teilbereichen, z.B. bei
Kiesgruben und Deponien, bei Marktverengun-
gen wie etwa bei der zentralen Steuerungstech-
nik fiir Haustechnik, bei Pumpen und Schiebern
im Kldranlagenbau. Reine Absprachen sind bei
Priifung kaum zu erkennen (auBer bei besonde-
rer Ungeschicklichkeit).

e Manipulationen unter Beteiligung von Archi-
tekten/Ingenieuren:

» Gelegentlich sind Architektur-Biiros Ver-
mittlungsstelle von Absprachen. Dagegen:
Ausgabe der Unterlagen bei Kommune (s.
aber StAnz!)

4 www.bkpv.de/Verodffentlichungen/Geschéftsberichte
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» Gefahr droht, wenn Architekur-Biiros im
Eigentum von Baufirmen stehen oder sonst
verflochten sind. Daher sollte man sich Be-
teiligungen offenlegen lassen.

» Manchmal entsteht der Eindruck, dass ein
Architekt, aus welchen Griinden auch im-
mer, auf der Seite der Baufirma steht, alles
abhakt, was diese fordert (,,Hékchenarchi-
tekt), unsere Priifung blockiert. Deshalb ist
eine genaue Kontrolle durch den Bauherrn
notig.

» Manchmal gibt es auch Manipulationen
beim Architekten-Vertrag/Planung: z.B.
Zeithonorar, zu hohe oder zu niedrige Ko-
stenschitzung, Uberdimensionierung, unnd-
tige Leistungen usw.

e Beispiele fiir Manipulationen mit Verwaltung
und/oder Architekt:

» Unterlaufen des Wettbewerbs

» Absprachen iiber Weitergabe der Bieterli-
sten oder beschriankte Ausschreibung

» ,Blindpositionen und ,,Geheimtipps* aller
Art

» erfolgreiche Spekulationen (vgl. dazu unse-
ren Geschiftsbericht 1999, S. 74)

» nicht produktneutrale oder abschreckende
Ausschreibung

> nachtrigliche Anderung der Angebote (Zif-
fern dndern, Komma verschieben, manipu-
lierte, nachtraglich eingefligte Nachlisse,
Austauschblatter, Rechenfehler u.a.)

> Anderung der Ausfiihrung gegeniiber Aus-
schreibung

» bewusst abweichende Bauausfiihrung, oft
verbunden mit Spekulationspreisen

» tliberhohte Nachtrdge und Gleitklauseln

e Abrechnungsmanipulationen durch Mengenén-
derungen, falsche Aufmafe, Ubersehen von
Abziigen und Nachlassen, Ansatz falscher Po-
sitionen, Wegfall von Leistungen, umfangreiche
Nachtrage, Abrechnung auf Regie statt EP,
Doppelberechnungen, Berechnung von Nach-
besserungen usw.

e gefilschte Liefer- oder Wiegescheine, (die in
einem - abgesprochenen - Fall deshalb aufge-
deckt wurde, weil das Leergewicht des Fahr-
zeugs immer gleich war, der Tank also immer
gleich voll oder leer gewesen sein miisste!)

f. Probleme der Korruptionsbekamp-
fung aus Sicht der Priifung

e Der Aufwand fiir die Priifung bei komplexen
korruptionsverdéchtigen Féllen ist sehr grof3.

e Manchmal ist das Verstdndnis der Kommunen
fiir die Gefahren der Korruption und den Zu-

sammenhang mit Erkenntnissen der Priifung zu
gering.

e In einzelnen Kommunen gibt es der Korrupti-
onsbekdmpfung nicht zutrdgliche Strukturen.

e Es gibt nur ein geringes Verstandnis fiir den
Zweck der VOB, auch Korruption zu erschwe-
ren.

e In den Gremien, bei Verbianden und Beratern
wird die VOB oft gering geschétzt. Es wird oft
als Vorteil der GmbH angesehen, dass die VOB
in GmbHs nur eingeschrankt anzuwenden ist

e Die Gremien nehmen ihre Kontrollaufgaben
nicht immer ausreichend wahr, z.T. mangels
Sachkenntnis; nicht immer werden die Prii-
fungsberichte ausreichend beachtet. Die Gremi-
nen haben zudem Probleme mit der Schwierig-
keit evtl. zur Debatte stehenden korruptionsver-
ddchtigen Sachverhalten.

e Die Presse hat oft nur Interesse an spektakuld-
ren und leicht verstindlichen Sachverhalten
(Beispiel ,,Lustreisen). Auch die Abhingigkeit
(z.B. von Anzeigenauftrdgen u.a.) und sogar
Verflechtungen der 6rtlichen Presse mit Kor-
ruptionsverdichtigen sind nicht hilfreich.

e Die Aufsichtsbehérden ziehen nicht immer
ausreichende Konsequenzen aus Priifungsbe-
richten.

e Der Nachweis des Téters und des Tatvorsatzes
in Ermittlungsverfahren, die sich aus Priifung
ergeben, ist oft nicht méglich, obwohl das Vor-
liegen einer Straftat offenkundig ist.

e Die Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft
und Polizei ist gut, aber eine stirkere Speziali-
sierung wire manchmal wiinschenswert.

e Bei Gerichten, vor allem auch in zivilrechtli-
chen Verfahren, gibt es Probleme mit schlech-
ten oder sogar parteiischen Sachverstindigen.

e Kein Problem fiir uns sind gelegentlich vor-
kommende Drohungen, Hinweise auf politische
Beziehungen usw. Davor sind wir durch unsere
Unabhingigkeit gut geschiitzt.

Hauptproblem aus Sicht der iiberortlichen Priifung
sind die zunehmenden priifungsfreien Rdume
durch Formalprivatisierung. Unverantwortlich ist
es, dass selbst die Kommunalunternehmen als 6£-
fentlich-rechtliche Anstalten keiner Rechnungsprii-
fung unterliegen. Abschlusspriifung sind gerade in
Bezug auf Korruptionsbekdmpfung kein Ersatz fiir
die ansonsten in Kommunen {ibliche Priifungspra-
Xis.

Was konnte aus Sicht der Priifung die Korrupti-

onsbekdmpfung verbessern?

e Notwendig ist eine Mentalititsénderung bei den
Verantwortlichen, insbesondere auch gegeniiber
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als formal angesehenen VerstoBen. Dazu geho-
ren strikte Einhaltung der Vergabevorschriften,
Transparenz auch dort, wo es keine formellen
Vergaberegeln gibt, keinerlei Bevorzugung be-
stimmter, z.B. ortlicher Anbieter. Bei Verst6f3en
gegen diese Grundsitze ist ,,Null Toleranz* zu
fordern!

e Die Gremien miissten die Priifungsberichte stér-
ker fiir die Erfiillung ihrer Steuerungs- und
Kontrollaufgaben nutzen; so konnen korrupti-
onsanfiélliger Sachverhalte abgestellt werden.

e Fihrungskrifte haben eine Vorbildfunktion! Je-
der Mitarbeiter muss wissen, dass von ihm je-
derzeit korrekte Arbeit und keine Bevorzugung
sog. Prominenter und ortlicher ,,GréBen* erwar-
tet wird, dass Sauberkeit der Verwaltung ober-
stes Anliegen aller Verantwortlichen ist! Solche
Voraussetzungen bestehen offenbar nicht, wenn
es, wie der Presse zu entnehmen war, z.B. in ei-
ner kommunalen GmbH niemand wagt, den
Chef auf jahrelange dubiose Reisekostenabrech-
nungen anzusprechen!

e Vorbeugen ist besser als Heilen! Die Priifung
kommt meist erst hinterher. Eine personell gut
ausgestattete und motivierte Kommune kann
selbst viel gegen Korruption tun. Allerdings
wird es gerade bei kleineren Gemeinden oft an
der nétigen Fachkenntnis, etwa bei (Bau-) Ver-
gaben oder Abrechnungen, fehlen.

e Helfen kann teilweise auch eine zivilrechtliche
Absicherung z.B. durch Vertragsstrafen bei Ab-
sprachen. Wichtig sind auch normierte Aus-
schreibungs- und Vertragsunterlagen (HIV-
Kom, HAV-Kom).

e Die die Korruption erschwerenden Wirkung
formaler Vergaberegeln (insbesondere der
VOB) muss anerkannt werden. Man sollte nicht
gedankenlos Angriffe auf die VOB als ein an-
geblich das Bauen verteuerndes Regelwerk un-
terstiitzen.

e Wichtig ist das Zusammenwirken aller Betei-
ligten: Gerichte, StA, Polizei, Rechtsaufsicht,
aber auch Rite, Presse, Offentlichkeit, Verbin-
de.

e Eine wirksame Korruptionsbekdmpfung bei
Kommunalunternehmen und kommunalen
GmbH setzt voraus, dass diese der Rechnungs-
priifung unterworfen werden. Eine solche Prii-
fung wird in anderen Bundeslédndern zuneh-
mend eingefiihrt, ist fiir staatlich beherrschte
GmbH allgemein iiblich und miisste fiir Kom-
munalunternehmen ohnehin selbstverstidndlich
sein. Auch jetzt schon kann in den Unterneh-
menssatzungen oder Gesellschaftsvertragen
freiwillig ein Priifungsrecht eingerdumt werden.

e Die VOB muss auf GmbH und KU voll ange-
wendet werden. Eine allgemeine Verbindlich-
keit der VOL empfehlen wir aber aus verschie-
denen Griinden nicht.

e Eine generelle Pflicht zur Verdffentlichung von
Priifungsberichten empfehlen wir nicht. Sie
wiirde die Zusammenarbeit von Priifer und Ver-
waltung u.E. wesentlich erschweren. Einsichts-
rechte der Gremien und Auskunftsrechte der
Presse reichen aus.

e Ein Korruptionskataster konnte sinnvoll sein
und wird z.T. heute bereits geflihrt. Probleme
sind die rechtliche Ausgestaltung und Umge-
hungsmoglichkeiten.

e Neue Straftatbestinde sind aus unserer Sicht
wohl nicht erforderlich.

Ausblick: Die Korruption wird auch kiinftig ein er-
hebliches Dunkelfeld haben. Die Rechnungsprii-
fung leistet einen wertvollen Beitrag zu ihrer Be-
kémpfung, hat aber ihre Grenzen, die sich aus der
Aufgabenstellung und aus der begrenzten Kapazi-
tdt ergeben. Vor allem ihre praventive Wirkung ist
aber nicht zu unterschétzen.

Hierfiir zum Abschluss ein Beispiel: Ein Bauunter-
nehmer hat 10% Nachlass angeboten unter der Be-
dingung, dass eine Mallnahme nicht vom BKPV
gepriift wird!
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3. Notwendige Veranderungen bei der Aufdeckung
und Bekampfung von Korruption

Bjorn Rohde-Liebenau

Mein Vortrag wird in drei Abschnitte eingeteilt
sein. Im ersten Teil werde ich ein paar Worte zu
meiner Person sagen und Ihnen dann die Organi-
sation vorstellen, fiir die ich hier spreche, das ist
Transparency International. Danach mdchte ich ein
paar Worte dariiber verlieren, was eine Bananenre-
publik ist, denn dies bietet sich an als Einstieg in
unser Thema. Mein Thema ist die Frage, welche
Verdnderungen notwendig sind fiir eine ausrei-
chende Korruptionsvorsorge. In diesem dritten Teil
werde ich dann auch darauf eingehen, wo wir heu-
te, was die Korruptionsvorsorge in den Kommunen
anbelangt, nach Ansicht von Transparency Interna-
tional stehen.

a. Transparency International

Ich bin Rechtsanwalt, Verwaltungs - und Wirt-
schaftsjurist, derzeit als Justiziar in einem Tele-
kommunikationsunternehmen tétig. Ich habe mehr
als sechs Jahre in verschiedenen Funktionen bei
der Treuhandanstalt gearbeitet, war als Insolvenz-
verwalter titig, bin Mediator und ehrenamtlich
stellvertretender Vorsitzender der deutschen Sekti-
on von Transparency International.

Transparency International versteht sich als Koali-
tion zur Pravention von Korruption, die auch ande-
re zu Koalitionen auf diesem Gebiet anstiftet.
Transparency International arbeitet iiberparteilich,
priift keine Einzelfille und dient der Offentlichkeit
einerseits mit Lobbyarbeit fiir eine verbesserte
Transparenzgesetzgebung, andererseits mit einem
Wissensmanagement fiir die Korruptionspréaventi-
on. Seit unserer Griindung im Jahr 1993 sind etwa
350 Personen Mitglied geworden, darunter etwa 35
Unternehmen und zuletzt auch Kommunen bzw.
Versorger. Diese korporativen Mitglieder unter-
schreiben eine Selbstverpflichtungserklarung, wo-
nach sie sich sinngeméf verpflichten, die nach dem
gegenwartigen Stand verfiigbaren Methoden der
Korruptionsbekdmpfung bzw. -pravention in ihrem
Hause einzusetzen. Auch unsere anderen Mitglie-
der sind fast ausnahmslos aktiv in dieser Sache. In
Arbeitsgruppen und im Vorstand befassen wir uns
zur Zeit unter anderem mit dem Thema Informati-
onsfreiheitsgesetz, Zentralregister tiber unzuverlas-
sige Unternehmen, Amterpatronage und Unterneh-
mensethik. Mir selbst liegt der verbesserte Schutz
von Hinweisgebern besonders am Herzen. Wir ha-
ben regionale Gruppen in Berlin, Miinchen, Koln,

Frankfurt und Hamburg. Neben 6ffentlichen Mit-
gliederversammlungen und Vorstandssitzungen
und den Treffen der Arbeitsgruppen, finden unsere
Diskussionen aber auch im Internet statt. Fiir
Deutschland ist unser Internetauftritt unter
www.transparency.de sicher sehr informativ. Wen
die Arbeit im internationalen Bereich interessiert,
wird unter www.transparency.org fiindig.

b. Was ist eine ,,Bananenrepublik®?

Nun zu dem AnstoB, den uns die Petra Kelly Stif-
tung hier gegeben hat. Was ist eine Bananenrepu-
blik? Eine Bananenrepublik ist zundchst einmal
keine Republik, da es dort nicht um das Gemein-
wohl geht, sondern um den Vorteil einzelner. Der
Begriff ist also schon von daher widerspriichlich.
Wenn wir uns Deutschland oder den Freistaat Bay-
ern ansehen, geht es bei uns auch nicht um Bana-
nen, weil dafiir die klimatischen Voraussetzungen
fehlen, wenngleich manch ein Politiker ja auch
schon Ananas in Alaska anbauen wollte — nur mit
Beziehungen versteht sich. Das fiihrt mich aber be-
reits zu einer frithen Erkenntnis von Transparency
International: es gibt kein Nord-Siid-Gefille in der
Korruption - ebenso wenig wie ein Ost-West-Ge-
fille - zur Korruption gehoren immer zumindest
zwei. In Gegenden, wo Bananen wachsen, ist das
nicht selten jemand aus dem Norden. Bananenre-
publiken sind also nicht unbedingt die Quelle der
Korruption. Insofern ist der Begriff nicht sehr aus-
sagekriftig. Wenn wir heute vom kommunalen Be-
reich sprechen, muss man natiirlich feststellen,
dass Kommunen keine Republik sind und normaler
Weise auch nicht werden konnen. Insgesamt kann
man also feststellen, das deutsche Kommunen
nicht auf dem Weg zur Bananenrepublik sein kon-
nen...

Im Ernst gesprochen deutet der Begriff der Bana-
nenrepublik aber auf ein System mit systemati-
scher Korruption hin. In Deutschland soll es mehr
als 80.000 Vergabestellen geben, die meisten von
thnen wohl bei Kommunen. Als systematisch wire
die Korruption dann zu bezeichnen, wenn es in ei-
nem bestimmten Bereich nach der AuBenwahrneh-
mung nicht mehr ohne Korruption ,,ginge®. Ver-
einzelt haben wir zwar solche Behauptungen etwa
in Bezug auf die Bauvergabe in einzelnen Kommu-
nen gehort. Wir haben aber von keinem Bereich
gehort, in dem es in Deutschland nach einhelliger
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Auffassung ,,ohne Korruption nicht geht.” Das in-
ternationale Biiro von Transparency International
gibt Jahr fiir Jahr einen Korruptionswahrneh-
mungsindex heraus. Dort ist Deutschland zwar ei-
nige Plitze abgestiegen in den vergangenen Jahren.
Es spricht jedoch einiges dafiir, dass dies auf die
verstdrkte 6ffentliche Diskussion und das verbes-
serte Problembewusstsein zuriickzufiihren ist. An-
dererseits kdnnen wir nicht langer davon ausgehen,
dass Korruption in Deutschland eine Ausnahmeer-
scheinung ist.

c. Welche Veranderungen sind
notwendig?

Um diese Frage zu beantworten, sollen zunichst

zwel andere Fragen beantwortet werden:

e Wo kommen wir her?

e Wo stehen wir heute?

Wir kommen aus einem Land, in dem die Natural-
geschenke anldsslich 6ffentlicher Dienstleistungen
die Regel waren. Noch die koniglich-preuBischen
Beamten wurden angewiesen, sich einen Teil ihres
Unterhalts auf diese Weise zu verdienen. In Bayern
wird dies nicht anders gewesen sein. Ich verweise
insofern auf die Forschungsarbeit von Professor
Scheuch. Es gab dann eine Phase deutscher Ge-
schichte, in der systematische Korruption nachge-
wiesen ist, in der man uns also wirklich eine ,,Ba-
nanenrepublik® hatte nennen konnen, wenn nicht
alles viel schlimmer gewesen wire. Ich spreche
von der Zeit des Nationalsozialismus und der For-
schungsarbeit von Herrn Bajohr (Parveniis und
Profiteure - Korruption in der NS Zeit) oder dem
Buch ,,Dienen und verdienen - Hitlers Geschenke
an seine Eliten* (Ueberschir/Vogel, beide bei Fi-
scher). Wenn wir auf diese Phase blicken, ist es
schon erstaunlich, was wir fiir Fortschritte in der
Korruptionsbekdmpfung geschafft haben. Das
stimmt optimistisch fiir weitere Schritte und auch
fiir Verdnderungen in anderen Bananenrepubliken.
Es ist weiter zu beachten, dass bis in die 90er Jahre
das Thema Korruption mit einem Tabu belegt war.
Wenn wir durch die Presse gehen, gab es zwar fast
in jedem Jahr einen groBeren Skandal (iiber Jahr-
zehnte spielte dabei ein bayerischer Ministerprasi-
dent eine fiihrende Rolle), {iber die personliche
Skandalisierung hinaus wurde tiber das Thema
jedoch kaum gesprochen.

Wo stehen wir heute? Wenn wir feststellen, dass
heute von der Herstellung einer Ethikkultur oder
Ethikstrukturen in Unternehmen und in der 6ffent-
lichen Verwaltung die Rede ist, ist offensichtlich
das Tabu gebrochen. Auch jenseits der Skandali-
sierungen wird an der Korruptionsprévention gear-

beitet. Transparency International hat an dem Zu-
standekommen der OECD-Konvention zur Korrup-
tionspravention maf3geblich mitgewirkt. Seither
miissen in den Unterzeichnerstaaten aktive Mal-
nahmen zur Priavention der Korruption und zur
Korruptionsbekdmpfung ergriffen werden. Dazu
gehorte in Deutschland die Abschaffung der Steu-
erbegiinstigung von Korruption im Ausland. Dazu
gehorte die Verschérfung des Korruptionsstraf-
rechts einschlieBlich der Bestrafung von Korrupti-
on im privaten Bereich. Dazu gehdorte auch der Er-
lass einer Korruptionspriaventionsrichtlinie des
Bundesinnenministeriums im Jahre 1998 noch zu
Zeiten der Kohl-Regierung. Bedauerlicherweise ist
dieser Richtlinie, zu der das hervorragende Erlau-
terungen gibt, nur in geringem Mal3e umgesetzt
worden. In vielen Landern fehlt eine Entsprechung.
Dies gilt erst recht fiir die meisten Kommunen.

Damit ist umrissen, wo wir heute stehen. Wir ha-
ben eine hervorragende Ausgangsbasis. Wir haben
bereits gehort, dass etwa in Miinchen auch schon
auf kommunaler Ebene die wichtigsten ersten
Schritte fiir eine effektive Korruptionspravention
getdtigt wurden.

Die Frage nach den Verdnderungen ist also die
Frage nach den nichsten notwendigen Schritten.
Transparency international folgt in seiner Arbeit
weitgehend einem 6konomischen Ansatz. Wir ha-
ben uns ausfiihrlich damit auseinander gesetzt,
dass Korruption letztlich teuer ist. Korruptionspra-
vention setzt daher wirksam dort an, wo Korrupti-
on so teuer gemacht werden kann, dass sie sich
nicht mehr lohnt. Ohne hier ins Detail gehen zu
wollen — das ist ein anderer Vortrag - kann gesagt
werden, dass die Losung einerseits in mehr Trans-
parenz in der Beschaffung und im Vergabewesen
liegt, andererseits in einer erhohten Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit seitens der Strafverfolgung.
Was die notwendigen Verdnderungen in den Kom-
munen anbelangt, kann ebenfalls der 6konomische
Ansatz fruchtbar gemacht werden. Hier geht es
letztlich um eine Frage des Controllings - also des
Soll/Ist-Vergleichs.

Wie setzen wir also ein Korruptionspriaventions-
programm um, wie Sie es in der Korruptionspré-
ventionsrichtlinie des Bundes finden. Wenn Sie
noch suchen, finden Sie diese Richtlinie {ibrigens
sowohl auf der Website von Transparency Interna-
tional, wie auch bei der Bundestagsdrucksache
14/3933 im Internet — oder direkt beim Bundesin-
nenministerium. Wo so etwas auf Landes- bzw.
Gemeindeebene nicht entsprechend verfasst ist,
muss natiirlich eine entsprechende Richtlinie als
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Rechtsgrundlage her. Im Grunde genommen han-
delt es sich dabei nicht mehr um eine kreative Té-
tigkeit, da es so viele Beispiele fiir solche Richtli-
nien gibt. Wir empfehlen, solche Richtlinien aus
der Organisation heraus zu entwickeln. Dazu ge-
hort zundchst eine Risikoanalyse, zu der bereits
alle beitragen konnen, deren Bewertungen aber
letztlich von Spezialisten kontrolliert werden soll-
ten. Die Richtlinie sollte dann spezifisch die vorge-
fundenen Risiken angehen und moglichst wenig
Ballast enthalten, der angeblich oder tatsdchlich in
der Kommune ohne Relevanz ist. So ergab eine
Antwort der Bundesregierung in der genannten
Bundestagsdrucksache, dass jedenfalls bis zum
Jahr 2000 aus der Korruptionspriaventionsrichtlinie
kaum Handlungsbedarf entstanden war. Das sehen
wir selbstverstdndlich anders und hoffen, dass die
Antwort heute anders ausfallen wiirde.

Wir halten es fiir selbstverstandlich, dass auch in
kleinen Kommunen ein sehr hohes Maf3 an Tran-
sparenz hergestellt wird, besonders in den korrup-
tionsgefdhrdeten Arbeitsgebieten. Das Mehr-Au-
gen-Prinzip gehort zu den Grundlagen der deut-
schen Verwaltung. Wer das nicht beachtet, begeht
ohnehin einen grundlegenden Regelversto3. Eben-
falls sollte es als Minimum nach unserer Auffas-
sung in jeder Gemeinde bzw. fir jede Gemeinde
einen unabhingigen Ansprechpartner fiir Korrupti-
onsvorsorge geben. Daneben wird es in jeder Ge-
meinde bzw. von Ressort zu Ressort weitere und
spezifischere Korruptionspréaventionsmethoden
geben. Unserer Mitglieder tauschen sich regelma-
Big tiber den Stand dieser Kunst aus.

Wichtiger scheint fiir uns, dass die Risikoanalyse
bereits nicht nur im stillen Kémmerlein erfolgt.
Auch wenn Spezialisten einen Blick darauf haben
sollten, ist die Risikoanalyse bereits ein Prozess,
der in der ganzen Organisation das Problembe-
wusstsein stiarken kann. Transparency International
steht dafiir, Koalitionen zu bilden. Das gilt natiir-
lich genauso fiir die gemeinsame Anstrengung aller
Mitarbeiter in einer Organisation. Auch Verhal-
tensrichtlinien sollten nicht hinter verschlossenen
Tiren erstellt werden. Natiirlich sollte der Exper-
tenblick sicherstellen, dass Verhaltensrichtlinien
keine wesentlichen Liicken enthalten. Im Ubrigen
aber bietet die gemeinsame Erstellung der Verhal-
tensrichtlinien eine hohe Gewdéhr fiir ihre spitere
Einhaltung.

Korruptionspravention, die der Gefahr systemati-
scher Korruption vorbeugen soll, muss einem
ganzheitlichen Ansatz folgen. Sie muss also fiir al-
les hoheitliche oder wirtschaftliche Handeln der

Gemeinde gelten. Eigenbetriebe und von der Ge-
meinde kontrollierte Unternehmen sollten sogleich
einbezogen werden. Andererseits kennen wir Bei-
spiele dafiir, dass sich besonders gefahrdete Berei-
che tiber den allgemeinen Standard hinaus gehen-
de, strengere Regeln gegeben haben. Ebenso haben
wir Erfolge dabei beobachten konnen, dass fiir ein-
zelne Ausschreibungen besondere Regeln fiir die
Korruptionsbekdmpfung gefunden wurden. Damit
dies funktioniert, muss es grundsétzlich einen
Standard in der Organisation geben, der zumindest
dem Stand der Technik entspricht. Zur Bekdmp-
fung systematischer Korruption haben wir aller-
dings auch schon mit Insellésungen positive Erfah-
rungen machen kdnnen, wenn dabei auch die Lie-
ferantenseite einbezogen werden kann. Solche
sanktionierten, vertraglichen Losungen sind etwa
in Lateinamerika sehr erfolgreich und unter dem
von Transparency International geprégten Namen
Integritédtspakt bekannt. Auch in Deutschland
konnten wir schon Félle beobachten, wo Verbinde
oder Unternechmen zu Einzell6sungen gegriffen ha-
ben. Genauso ist dies fiir kleine Gemeinden oder
kleinere Unternehmen durch Zusammenschliissen
oder in Verbianden moglich.

Korruptionspraventionsrichtlinien bleiben natiirlich
wirkungslos, wenn nicht seitens der politischen
Fiihrung ein Wille zur Verdanderung erkennbar
wird. Glaubwiirdigkeit ist dabei das entscheidende
Stichwort. Transparenz schafft Glaubwiirdigkeit.
Vertrauen entsteht dort, wo positive Erwartungen
mehrfach hintereinander erfiillt werden. Dazu ge-
hort, dass die selbstgesetzten Regeln in nachvoll-
ziehbare Weise eingehalten werden. Dazu dient
aus unserer Sicht insbesondere der freie Aktenzu-
gang, wie er in den Informationsfreiheitsgesetzen
vorgesehen ist. Wir dringen auf die Verabschie-
dung solcher Gesetze. Nach dem heutigen Stand
der Technik sollte es selbstverstandlich sein, dass
das Verwaltungshandeln von Kommunen auch im
Internet nachvollziehbar wird. Dies wird sich in
absehbarer Zukunft auch auf Vergabeverfahren
ausdehnen.

SchlieBlich mochte ich auf die Probleme bei dem
Schutz von Hinweisgebern aufmerksam machen.
Diese Fragen werden auch unter dem Stichwort
,»Whistleblowing* diskutiert. Dabei handelt es sich
um ein Problem des Managements bzw. der Kor-
ruptionsvorsorge. Hinweisgeber sehen ein Problem
in ihrer Organisation. Thre Vorgesetzten miissen
sich des Problems annehmen und dem Hinweisge-
ber klar machen, dass in transparenter Weise nach
sorgsamer Priifung kein Missstand vorhanden ist
oder der erkannte Missstand im zur Erhaltung des
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Vertrauens und Herstellung der Legalitit nétigen
Umfang abgestellt wird. Reagiert die Organisation
nicht in dieser verantwortungsvollen Weise, wird
sich ein Hinweisgeber in bedeutsamen Fillen an
externe Dritte wenden. In Fillen der Gefahr fiir die
Allgemeinheit ist dies durchaus wiinschenswert.
Auch Korruption ldsst sich oft nur durch solche In-
sidertipps aufkldren. Andererseits sieht sich der

Hinweisgeber dann oft massiven Vorwiirfen bis
hin zum Mobbing ausgesetzt. Tatséchlich knnen
solche Hinweise sowohl gegen Strafgesetze als
auch gegen den Arbeitsvertrag verstolen. Wir se-
hen hier Bedarf fiir Gesetzesdnderungen aber auch
fiir eine Verbesserung von Organisationsstrukturen
und einer Kultur des Ethikmanagements.

4. Was kann ein Anti-Korruptionsbeauftragter

tun und erreichen?
Axel Markwardt

Wenn es um Korruptionsfille geht, dann kénnen
die 6ffentlichen Héande meist nur reagieren. Dies
dhnelt dem ,,Hase und Igel”-Lauf. Desinteresse
und Lahmungserscheinungen sind die Folge. Den-
noch ist festzustellen: Die gegebenen Moglichkei-
ten zur Korruptionspravention und/oder —bekamp-
fung werden oft nicht gesehen oder geniitzt. Denn
eines geht immer: die Hiirden so hoch wie méglich
legen und dadurch ,heilsame Verunsicherung*
schaffen bei denjenigen, die fiir Korruption evtl.
»anfallig” sind. Der ,,Alltag” der Korruptionsbe-
kdmpfung bei einer Kommunalbehorde ist hier
Gegenstand.

Was ist Korruption?

Wenn es im folgenden um den Begriff der ,,Kor-

ruption‘ geht, dann geschieht dies aus der besonde-

ren Sichtweise der Kommunalverwaltung. Zu un-
terscheiden sind:

[ politische Korruption: Amterpatronage, ,,Be-
lohnung™ mit gut und hoch dotierten Vorstands-
oder Ministerposten; aber auch Bestechung
usw. gewdhlter Volksvertreter

(] Korruption in und zu Lasten der Verwal-
tung: Bestechlichkeit und Vorteilsannahme,
Schmiergeldzahlungen, Bildung von Kartellen,
Betrug, Untreue, Steuerhinterziehung

Philipp II von Mazedonien:

., Eine Festungsmauer kann nicht hoch genug sein,
dass ein mit Gold beladener Esel sie nicht iiber-
steigen konnte.”

Im antiken Rom lieflen sich Feldherren ebenso be-
stechen wie Kaiser. Ab Ende des 19. Jahrhunderts
eroftnet die Industrialisierung der Wirtschaft und
die Entwicklung der 6ffentlichen Hiande zu Dienst-
leistern die Dimension der Wirtschaftskriminali-
tit. Zur Korruption der Bediensteten der 6ffentli-
chen Hand ist es dann nur ein weiterer Schritt.

Definitionsparameter des Bundeskriminalamtes
(Studie “Korruption - hinnehmen oder handeln?”,
1995):

e Korruption bedeutet missbrauchliches Handeln
in einer amtlichen / 6ffentlichen Funktion (auch
einer vergleichbaren Position in der Wirtschaft
oder eines politischen Mandatstrégers).

¢ Die Handlung kann sowohl auf Veranlassung
Dritter als auch aus eigener Initiative des 6f-
fentlich Bediensteten geschehen.

¢ Die Handlung dient der Erlangung oder dem
Anstreben personlichen Vorteils (meist auf bei-
den Seiten).

e Die Folge der Handlung ist der Eintritt eines
Schadens (mittelbar und unmittelbar) fiir die
Allgemeinheit.

e Kennzeichnend fiir alle Korruptionshandlungen
ist das Bestreben der Geheimhaltung und der
Verschleierung dieser Machenschaften.

Daraus folgt: Schon die Uberschreitung der Gren-
zen des Erlaubten im Kleinen (z.B. Vorteilsannah-
me durch unerlaubte Annahme von Geschenken)
bewirkt den Eintritt mitten in den Sumpf der Kor-
ruption.

Die Erkenntnis, dass Korruption iiberall vorhanden
ist, ist ein schmerzlicher Prozess. Wird Korruption
offenbar, sind AuBerungen wie ,,Das glaube ich
nicht...” und ,,Das gibt’s doch gar nicht...” an der
Tagesordnung.

Die Hauptfalle in Minchen, Baubranche
Das Elektrokartell

war im gesamten siidbayerischen Raum tétig. Der
sog. ,,Klarwerkskandal* war deshalb eigentlich ein
Skandal der Elektrobranche. Grof3firmen wie Sie-
mens, AEG und ABB, aber auch eine grofie Zahl
mittelstdndischer Unternehmen waren daran betei-
ligt. Ein beteiligter stddtischer Mitarbeiter erhielt

1221



Auf dem Weg zur Bananenrepublik? — Korruption und Korruptionsbekimpfung in den Kommunen

in zehn Jahren iiber zwei Mio. Euro Schmiergel-

der. Die Handlungen des Mitarbeiters im einzelnen

waren:

e Herausgabe von Firmenlisten und stadtischen
Kostenschitzungen bei beschriankten Aus-
schreibungen,

Urkundenfélschung im Einzelfall,
Unterstiitzung von Kartellbildung und —erhal-
tung,

o Aufmassbetrug — was zum Hauptschaden in
Hoéhe von iiber 2 Mio. Euro fiihrte.

Der Gesamtschaden betrug iiber 5 Mio. Euro. Das
Strafmal belief sich auf sechs Jahre und neun Mo-
nate fir den stiddtischen Mitarbeiter, auf bis zu 4
Jahre fiir die Firmenvertreter. Ob diese Rechtspre-
chungspraxis, die die bestechende Seite deutlich
schonend wegkommen ldsst, als angemessen be-
trachtet werden kann, mag dahin gestellt bleiben.

Das Kanalbaukartell

An diesem Kartell waren alle gro3en Miinchner
Baufirmen beteiligt. Seit den 50er Jahren (!!) wa-
ren praktisch alle Kanalbaumafinahmen abgespro-
chen. Ein stidtischer Bediensteter bekam fiir seine
Informationen 1 Promille der Auftragssumme,
max. 10.000,-- DM pro Auftrag. Die Firmen des
Kartells erzielten so satte Gewinne, der stadtische
Bedienstete wurde immerhin A16 Abteilungsleiter
und Personalrat. Der Schaden belief sich auf ca.
8,5 Mio Euro. Das Strafmalf lag fiir den stédtischen
Mitarbeiter bei zwei Jahren und 9 Monaten, fiir die
Firmenmitarbeiter meist unter 2 Jahren (mit Be-
wahrung).

Das Kiichenkartell

Das Kiichenkartell , kiimmerte® sich um die Kii-
chenausstattung fiir Schulen, Kindergérten und
Krankenhiuser. Es wurde ,,geleitet” von einem
stiadtischen Mitarbeiter mit zwei Kollegen. Fiir
Neuauftrige gab es 6%, fiir Wartungsauftriage 20%
der Auftragssumme. Das Strafmal} betrug acht Jah-
re und drei Monate sowie sechs Jahre und acht
Monate wegen Bestechlichkeit, Untreue und Steu-
erhinterziehung. Ein Mitarbeiter nahm sich in der
U-Haft das Leben. Der Schwerpunkt lag bei Klein-
und Kleinstauftrigen im Wert von weniger als
5000,-- Euro.

Sonstige (u.a.) bekannt gewordene

Falle

e Bestechungsfille in der Ausldanderbehorde,
Gaststittenbehorde und in der Fiihrerschein-
stelle

e Beratervertrag des Leiters der Baugenehmi-
gungsbehorde mit einem Elektro- und Immobi-
lienunternehmer (1000.-- €/p.M.) - eine unmit-
telbare Einwirkung des Betroffenen auf Ent-
scheidungen wurde aber nicht nachgewiesen.

o Abfallwirtschaft: Zusatzmiill gegen ,,Entgelt”,

,» Verkauf*/Verschiebung gut erhaltener Second-
hand-Waren auf den Wertstoffhéfen

e MitarbeiterInnen des Sozialamtes zahlen sich
auf eigene Konten Sozialhilfe aus.

Motive fiir die Beteiligung

an Korruptionshandlungen

Das Motiv auf Seiten der Wirtschaft, der An-
tragsteller oder Petenten ist klar: Hier geht es um
Vorteilserlangungen, Vertragsabschliisse, Auftra-
ge, Nachtrige, also um wirtschaftliche Vermo-
genswerte, oder um die Erlangung begiinstigender
Verwaltungsakte bzw. die Verhinderung belasten-
der Verwaltungsakte (z.B. Ausldnderbehérde,
Gaststittenbehorde und natiirlich: Baugenehmi-
gungsbehorde!).

Auf Seiten der 6ffentlichen Hénde geht es eben-
falls um Finanzen, um geldwerte Vorteile. Dabei
spielen Nachahmungseffekte unter dem Motto
,,Was die in der Politik konnen, kénnen wir schon
lange* eine nicht zu unterschitzende Rolle. Wich-
tige Motive sind aber auch Geltungsdrang, Anse-
hen, Sozialprestige, Macht und Einfluss, die sich
die Bestochenen versprechen.

Gefahrdungspotenziale

Die Gefahrdungspotenziele von Korruptionshand-

lungen lassen sich schnell erahnen, wenn man die

Grofenordnungen bedenkt, um die es in einer Mil-

lionenstadt wie Miinchen geht:

e ca. 50.000 Beschiftigte (einschl. Stadtwerke
GmbH)

e ca. 1 Mrd. Euro Investitionssumme (schwan-
kend)

e ca. 7.000 Baubescheide pro Jahr

e ca. 35 rechtsverbindliche Bebauungsplédne pro
Jahr

e ca. 6000 Wohnungsvergaben

e ca. 40.000 Duldungsbescheide

e ca. 11.000 gaststittenrechtliche Bescheide

Korruption beginnt in der Regel mit dem sog.
»Anfiittern®, der ,,Pflege der kommunalen Land-
schaft”, besonders im Baubereich, auch in Bauge-
nehmigungsbehdrden. Die Initiative geht dabei sel-
ten, fast nie vom Amtstréger aus. Bei ldngerer Be-
ziehung von Geben und Nehmen stellen aber selbst
passive MitarbeiterInnen dreiste Forderungen.
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Anti-Korruptionsbeauftragte

in Referaten

Die Anti-Korruptionsbeauftragten in den Referaten

der Stadt Miinchen haben folgende Aufgaben:

e Anlaufstelle fiir BlirgerInnen und MitarbeiterIn-
nen (auch bei Verdachtsmomenten)

e AnsprechpartnerIn in konkreten Korruptionsfil-

len fiir die Arbeitsgruppe Korruption, die Refe-

rats- und Amtsleitungen, die (Ober-) Biirger-

meisterIn

AnsprechpartnerIn fiir Revisionseinheiten

AnsprechpartnerIn fiir Journalistinnen

Erstellen von Schwachstellenanalysen

Koordination und ,,Anschieben” aller Maf3nah-

men in den Referaten

e Betreuung der Sperrlisten in Vergabefillen (Fri-
sten etc.)

e Frarbeitung von Vorschlédgen im Falle neuer Er-
kenntnisse

e Sachverhaltsermittlung bei Verdachtsfallen,
Kontaktstelle zu den Ermittlungsbehérden

¢ Geltendmachung von Schadensersatz

Die Anti-Korruptionsbeauftragten sind in ihrer
Stellung unabhéngig und nur an die Weisungen
des Oberbiirgermeisters gebunden. Sie sind eng an-
gebunden an die Arbeitsgruppe Korruption (sofern
vorhanden) sowie an die Revisionsbehdrden.
Wichtig ist, dass es sich bei ihnen um (fach-) er-
fahrene MitarbeiterInnen handelt, die Ansehen im
Referat genieflen und iiber eine soziale Vernetzung
im Referat und in der Verwaltung verfiigen. Sie
miissen mit dem Bewusstsein an ihre Aufgabe her-
angehen, dass es gilt, die ,,schwarzen Schafe zu
eliminieren. Auch wenn das schwer fillt, ist ein
Satz wie ,,Ich lege meine Hand ins Feuer fiir ...”
aus ihrem Bewusstsein zu streichen. Nur dann ldsst
sich wirkungsvolle Anti-Korruptionsrbeit leisten,
die einen echten MitarbeiterInnen-Schutz bedeutet.

Was kann der Anti-

Korruptionsbeauftragte machen?

Bei der Einschitzung der Anti-Korruptionsarbeit

ist die Einsicht wichtig, dass es gibt keine 100%ig

zuverldssigen Allheilmittel gegen Korruption gibt.

Es geht vielmehr ,,nur” darum, die ,,Hiirden so

hoch wie moglich zu legen” und fiir ,,heilsame

Verunsicherung” zu sorgen. Dazu gehoéren zu-

nidchst Malnahmen zur Sensibilisierung der ge-

samten Verwaltung:

e Durchfithrung regelméBiger Fortbildungssemi-
nare, Mitarbeitergesprache(,,Vor-Augen-Fiih-
ren”, welche Folgen Korruption bzw. die Auf-
deckung von Korruption haben kdnnen)

e [citfaden zur Korruptionspriavention

e Offenlegung aller bekannten Fille, auf Risiken
und Gefahrpotenziale hinweisen

e Angst vor Folgen aktivieren (was wohl grof3te
Abschreckungswirkung beinhaltet!)

Fiir Abschreckung sorgen, heif3t v.a.: Korrupte
Angestellte sind sofort zu kiindigen (ggf. Authe-
bungsvertrag). Es darf keinerlei Zweifel daran ge-
ben, dass dies geschehen wird. Besonders im er-
sten Fall muss schnell, hart und konsequent rea-
giert werden. Das komplette beamtenrechtliche In-
strumentarium - Entfernung aus dem Dienst, Kiir-
zung der Beziige, gesetzliche Fiktion der Entlas-
sung bei Verurteilung zu einem Jahr Haftstrafe! —
muss konsequent angewendet werden. Dabei ist
Folgendes wichtig: Es muss nicht nur konsequent
gehandelt werden, es muss auch viel und laut dar-
iiber geredet werden!

Jobrotation ist sicher kein Allheilmittel gegen
Korruption. Sie funktioniert ohnehin nur in den
Grenzen der beruflichen Qualifikation und bei
gleichgerichteter (Verwaltungs-) Tétigkeit, wie
Bau-, Sozial- und Ausldnderdamtern, Fithrerschein-
stellen etc. Dort jedoch ist sie ohne Probleme mog-
lich.

Schwerpunkt der Jobrotation sollten die Vergabe-
stellen sein, denn dort ist die ,,Versuchung* am
grofBten. Die Know-how-Verluste, die bei einer
konsequenten Jobrotation befiirchtet werden, kon-
nen kompensiert werden. Die Knowhow-Verluste,
die aus der , natiirlichen* Jobrotation bei Pensio-
nierung, ldnger dauernder Krankheit 0.4. resultie-
ren, konnen und miissen schlieBlich auch kompen-
siert werden. Eine kluge Organisation und die sy-
stematische Einarbeitung von Nachfolgerlnnen
usw. gehoren regelméBig zu dieser Kompensation.

PlanmaéBig sollte Jobrotation in folgenden Dienst-
stellen stattfinden:

e Kreisverwaltungsbehorde

e Baugenehmigungen, Baukontrollmeister

e Sozialdmter

Dabei ist allerdings zu achten, dass kriminelle
Handlungsweisen bei der Jobrotation nicht ,,ver-
pflanzt* werden. Korrupte Firmen diirfen nicht
,mitgenommen” werden. Damit Jobrotation funk-
tionieren kann, ist auch auf die Motivation der Mit-
arbeiterlnnen zu achten: Jobrotation darf nicht als
Strafe” verstanden werden. Es muss deutlich wer-
den, dass sie dem Schutz aller unbescholtenen Mit-
arbeiterInnen dient. Jobrotation kann z.B. zur Vor-
aussetzung bei bestimmtenStellenbesetzungen
(Hohergruppierung) gemacht werden.
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Statistiken und durch Datenverabeitung gestiitz-
te UberwachungsmaBnahmen sind wichtige
Hilfsmittel bei der Anti-Korruptionsarbeit. Akten
enthalten keine Hinweise auf Korruptionshandlun-
gen. Schwerpunkt solcher Statistiken sollten die
,.Massengeschifte” (z. B. Baugenehmigungen, So-
zialdmter) sein. Dabei geniigen héufig schon rela-
tiv einfach zu erstellende Statistiken, um Hinweise
auf mogliche Korruptionsfille zu erhalten:
e 7.B. hohe oder niedrige Genehmigungsraten in
Baugenehmigungsbehorden
Vergabezahlen an bestimmte Firmen
Anzahl beschrénkter Ausschreibungen pro Mit-
arbeiterIn
¢ Anzahl der Firmen, die im Bauunterhalt pro
Objekt beauftragt werden
e Abstinde der Submissionsergebnisse (Positio-
nen im Leistungsverzeichnis) analysieren

Natiirlich sind auch solche Statistiken mit Vorsicht
zu behandeln: Nicht hinter jeder statistischen Auf-
falligkeit steckt auch tatsdachlich ein Korruptions-
fall. Solche Statistiken sind lediglich mogliche
Hinweise, nicht jedoch Beweise flir Korruptions-
handlungen.

Die Kooperation mit den Ermittlungsbehérden
gehort zu den wichtigen Aufgaben der Anti-Kor-
ruptionsarbeit. Dabei gilt: jeden Anfangsverdacht
anzeigen. Und: Tiiren und Schrinke jederzeit 6ff-
nen. In Miinchen gab es kaum Durchsuchungsbe-
fehle. Angeforderte Unterlagen wurden schnell-
stens herausgegeben. Wichtig ist es auch, einen re-
gelmiBigen Erfahrungsaustausch zu organisieren
(Was ist in anderen Verwaltungen, in anderen Be-
horden passiert, welche neuen Tricks hat die
Staatsanwaltschaft entdeckt?). Bei der Zusammen-
arbeit mit den Ermittlungsbehorden ist auch ein
Umdenken der Verwaltungs- und Dienststellenlei-
ter erforderlich: Ein Erfolg der Ermittlungsbehor-
den ist auch als Erfolg der Dienststelle zu begrei-
fen. Ziel ist es, Glaubwiirdigkeit nach innen in Be-
zug auf die liberwiltigende Mehrheit der korrekten
Mitarbeiterlnnen zu gewinnen, und Glaubwiirdig-
keit nach aufien im Sinne politischer und gesell-
schaftlicher Glaubwiirdigkeit zu erreichen.

Die Stirkung der Revision (Rechnungspriifung)
ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die
Korruption. Dazu gehdrt v.a. die Einrichtung mo-
biler Einsatztruppen (Mitarbeiter kommen ohne
Anmeldung, Aufmalbeobachtung, Akteneinsicht)
im Revisionsamt und in geeigneten Referaten (z.B.
Baureferat). Allein die Existenz solcher mobiler
Einsatztruppen legt die Hiirden fiir Korruption ho-
her und sorgt fiir heilsame Verunsicherung. Auch

bei Firmen und Petenten spricht sich die Existenz
solcher Einsatztruppen herum — mit entsprechen-
dem Abschreckungseffekt! In Miinchen wurden
auf diese Weise allein im Baureferat seit 1993 ca.
1500 BaumaBnahmen mit ca. 330 Mio. Euro Bau-
volumen gepriift.

Das Verbot der Annahme von Belohnungen und
Geschenken ist ebenfalls ein wichtiges Element.
Strittig ist allerdings, ob das Verbot umfassend
sein sollte oder erst ab bestimmten Grenzen (10
Euro? 50 Euro?) gelten sollte. Die Wertgrenze in
Miinchen liegt bei 15 Euro, Bargeld darf aber auf
keinen Fall (auch nicht fiir die ,,Kaffeekasse*!) an-
genommen werden. Als differenziert zu betrach-
tende ,,Grenzfélle” miissen Einladungen, Richtfe-
ste oder Weihnachtsfeiern angesehen werden. Ziel-
setzung jeglicher Regelung in diesem Bereich ist
es, Transparenz herzustellen und die Gleichbe-
handlung aller Mitarbeiterlnnen zu gewéhrleisten.
Fiir Zweifelsfille miissen Ansprechpartnerlnnen
festgelegt werden. Das Problem einer solch strik-
ten Regelung ist klar. In der Privatwirtschaft gibt
es einen generellen Konsens, das sei iiblich und
normal! Wer nichts nimmt, wird schnell als , klein-
karierter SpieBer angesehen. Aulerdem ist Kon-
taktpflege an sich nichts Schlechtes.

Besonderes zum Bauwesen

Um Korruption zu verhindern , ist es notwendig

und sinnvoll, alle Planerlnnen (ArchitektInnen,

Ingenieurbiiros) auf Amtsverschwiegenheit etc.

gem.. § 11 Abs. 1, Nr. 2, lit. a StGB hin zu ver-

pflichten und dementsprechend zu belehren. Die

offentliche Ausschreibung sollte im Bauwesen der

Regelfall sein. Beschrinkte Ausschreibungen und

freihéndige Vergaben sollte es nur in den engen

Grenzen der Verdingungsordnungen VOB und

VOL geben. Wenn beschrankte Ausschreibungen

tatsdchlich einmal angemessen sind, dann sollten

folgende Maliregeln beachtet werden:

e Liste auf dem Weg ,,nach oben” im verschlos-
senen Umschlag

e Bicterliste von Vorgesetzten und Vergabestelle
dndern lassen

e keine Information an Dienststelle

e Bicterliste erst nach der Submission an die
Dienststelle zuriickgeben!

Wo dies aufgrund der Grofie der Kommune mog-
lich ist, sollten zentrale Vergabestellen eingerichtet
werden, die mit der Planung und der Baudurchfiih-
rung nichts zu tun haben. Auflerdem sind inhaltlich
genaue und nachvollziehbare Vergabevermerke zu
fertigen und Preispositionsvergleiche nach Ab-
schluss der Baumafinahme anzustellen. Abwei-
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chungen miissen genau hinterfragt werden. Eine
besonders wirkungsvolle MaBBnahme ist der konse-
quente Ausschluss vom Wettbewerb im Falle des
Nachweises einer Korruptionshandlung. Die Re-
gelsperrzeit betrdgt drei Jahre. Natiirlich besteht
bei solchen Ausschliissen das Problem des Nach-
weises. Erkenntnisse aus Urteilen, aus Gestdndnis-
sen, aus Anklageschriften konnen dabei herange-
zogen werden, evtl. auch verldssliche Zeugenaus-
sagen (problematisch!). Nach herrschender Mei-
nung ist ein solcher Ausschluss kein Verwaltungs-
akt. Er unterliegt aber selbstverstandlich dennoch
dem Rechtsstaatgebot. Fraglich ist demnach, ob die
betroffenen Unternehmen zum Ausschluss gehort
werden miissen.

Mittelstdndische Firmen sind von einem befristeten
Ausschluss vom Wettbewerb besonders hart be-
troffen. Die Bayerische Staatsregierung emfiehlt
deshalb: ,,Die sozialen Auswirkungen eines Aus-
schlusses vom Wettbewerb sollen berticksichtigt
werden”. Eine vorzeitige Wiederzulassung zum
Wettbewerb kommt aber nur in Frage, wenn han-
delnde Personen entlassen oder wenigstens versetzt
wurden, eventuelle Schadensersatzleistungen ein-
gegangen sind und als vertrauensbildende MafBnah-
men geeignete organisatorische und/oder personel-
le Maflnahmen ergriffen wurden (z.B. Innenrevisi-
on).

Schadensersatzverhandlungen sollten vor der
Hauptverhandlung gefiihrt werden, zumal die
Schadenswiedergutmachung ein wichtiger Strafzu-
messungsgrund ist. Die konsequente Durchsetzung
aller Schadensersatzforderungen aus Korruptions-
handlungen ist enorm wichtig. Dazu gehoren Auf-
mabBbetrugsbetrige, Schmiergeldzahlungen und
Kartellrenten (problematisch).

All dies dient der Abschreckung und Priavention!

VOB und VOL sind das zuverldssigste und sicher-
ste Bollwerk gegen Korruption im Bauwesen. Jede
Privatisierung ist insoweit kontraproduktiv. Durch
eine Zusammenarbeit mit der Baubranche ergibt
sich aber die Chance, die schwarzen Schafe vom
Markt zu nehmen.

Evaluation (November 2001)

Als Ergebnis der Evaluation der Miinchner Anti-
Korruptionsarbeit ergaben sich folgende Forderun-
gen:

e Jobrotation ausdehnen

e Verbot von Geschenkannahmen verschirfen

e Das Aussteiger-Modell mit Vertrauensanwalt
wird korrigiert, indem in Zukunft eine 0800-
Nummer angeboten wird, bei der (auch ano-
nym) Informationen zu moglichen Korruptions-
fallen abgegeben werden konnen.

e Sponsoring regeln (u.a. zentrale Genehmi-
gungspflicht)

Fazit

Es gibt viele Moglichkeiten, etwas gegen Korrup-
tion zu unternehmen. Es gibt aber keine Allheilmit-
tel. Notwendig ist es, die Hiirden so hoch wie mog-
lich legen, die Anti-Korruptionsarbeit konsequent
zu betreiben und so heilsame Verunsicherung zu
schiiren. In der Offentlichkeit und im politischen
Raum muss Verstdndnis fiir MaBinahmen der Kor-
ruptionsbekdmpfung aufgebaut werden. Notwendig
ist zudem die Achtung aller ,,auffillig” Geworde-
nen. Auch Industrie und Handwerk miissen sich
von untreuen, korrupten MitarbeiterInnen trennen!
So ist es moglich, ein Klima der moralischen und
dkonomischen Achtung zu erzeugen. Die Korrup-
tion in der o6ffentlichen Hand ist genau so schlimm
wie in der Privatwirtschaft — dariiber sollte Kon-
sens bestehen?!

Notwendig ist auch eine Kampagne zum Erhalt der
Vergabe- und Verdingungsordnungen, die ein
wichtiges Instrument der Korruptionspravention
darstellen. Die steuerrechtliche Beriicksichtigung
von Schmiergeldzahlungen muss authoren, Preis-
absprache muss Straftatbestand werden.
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Anhang 1:

10-Punkte-Katalog zur Korruptionspravention bei Auftragsvergaben
(Beschluss des Ausschuss fur Stadtebau und Wohnungswesen des Deutschen Stadte-
und Gemeindebunds am 10. Oktober 2002 in Schopfheim)

1. Sensibilisierung und Verhaltenskodex

Die Mitarbeiter der Verwaltung und die Vertreter der Politik miissen fiir die Problematik der Korruption sensibilisiert
werden. Ein transparenter und von allen "Betroffenen" gemeinsam entwickelter und persdnlich unterzeichneter Verhal-
tenskodex ("Ethikregeln") wirkt korruptionspriaventiv. Dariiber hinaus schaffen eine umfassende und kontinuierliche
Aufklarung und Schulungen ein Bewusstsein, dass der Korruption den Boden entzieht.

2. Personalrotation

Als korruptionsanfallig erweisen sich hiufig verkrustete Personalstrukturen, etwa die jahrelange ausschlie8liche Zu-
standigkeit eines einzelnen Mitarbeiters fiir die Vergabe 6ffentlicher Auftriage. Erst diese Strukturen schaffen ein kor-
ruptionsforderndes Naheverhdltnis. Im Rahmen des fachlich geeigneten Personalbestandes sollten daher - soweit dies
moglich ist aufgrund eines abgestimmten Personalkonzepts durch regelméfige Rotation neue Ansprechpartner und
Zustandigkeiten geschaffen werden.

3. Strikte Einhaltung des '""Mehr-Augen-Prinzips"

Die abschlieBende Bearbeitung eines Vorgangs durch nur einen Mitarbeiter allein begiinstigt das Entstehen von Abhén-
gigkeiten. Abhilfe kann das sog. "Mehr-Augen-Prinzip" schaffen, indem etwa bei allen mit der Vergabe 6ffentlicher
Auftrige zusammenhéngenden Verwaltungsabldufen mindestens zwei Personen zu beteiligen sind. Diese Mafinahme
kann mit dem Rotationsprinzip kombiniert werden.

4. Regelungen zum Sponsoring und zum Verbot der Geschenkannahme

Durch Dienstanweisungen sollte unmissverstandlich der Umgang mit Geschenken sowie Aufmerksamkeiten und son-
stiges Sponsoring durch externe Dritte geregelt werden. Die Gefahr von Manipulationsversuchen besteht insbesondere
bei Vorteilen, die einzelnen Personen (-gruppen) gewéhrt werden, so z. B. bei der Kosteniibernahme von Be-
triebs/Abteilungsfeiern durch Unternehmen. Im Sinne wirksamer Priavention empfiehlt sich ein generelles Verbot der
Annahme von Geld sowie von personlichen Geschenken. Stattdessen sollte bei Geschenken grundsétzlich eine Weiter-
gabe der Zuwendungen an gemeinniitzige Einrichtungen erfolgen. Generell erlaubt sein darf nur die Annahme von
geringwertigen Aufmerksamkeiten wie z. B. von Massenwerbeartikein. Ausnahmen vom Verbot bediirfen der Zustim-
mung des Dienstvorgesetzten.

5. Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle

Durch die Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle kann das operative vom strategischen Geschift getrennt werden.
Die Auftragsvergabe wird durch die Zentralisierung transparenter und durch die Konzentration auf wenige Mitarbeiter
weniger korruptionsanfallig. Die Fachplanung und spitere Abwicklung vergebener Auftrdge verbleibt in den Fachdm-
tern, die Zentrale Vergabestelle tibernimmt die formelle Abwicklung der 6ffentlichen und beschriankten Ausschreibun-
gen. Dabei sollte auch innerhalb der Zentralen Vergabestelle das Mehr-AugenPrinzip gewahrleistet sein.

6. Eindeutige Leistungsbeschreibung / Wettbewerbsprinzip und Trennung von Planung und Aus-
fithrung

Die Leistungsbeschreibung muss eindeutig und erschopfend abgefasst werden. Erforderlich sind zutreffende Menge-
nermittlungen eine ordnungsgemaifBe Kalkulation und eine sorgfiltige Analyse des Preisspiegels. Zudem bedarf es einer
Beschriankung von Alternativ- bzw. Eventualpositionen im Leistungsverzeichnis. Zwingender Beachtung bedarf der
Grundsatz der 6ffentlichen Ausschreibung als Voraussetzung eines breiten und transparenten Wettbewerbs. Planung
und Ausfiihrung von Investitionen sind auf verschiedene Stellen zu verteilen.

7. Ausgestaltung des Submissionsverfahrens

Der Submissionstermin sollte nach Mdglichkeit in einer zentralen Verwaltungseinheit und nicht im planenden Fachamt
stattfinden. Bieterlisten und Angebotsunterlagen sind unbedingt geheim zu halten, um Wettbewerbsverzerrungen und
Preisabsprachen zu verhindern. Es muss durch geeignete MaBBnahmen die Moglichkeit einer nachtraglichen Manipulati-
on der Unterlagen vor, wahrend und nach der Angebots6éffnung und Wertung (Submission) verhindert werden. Zu Ver-
gleichszwecken ist ein Doppel des Angebots sofort nach dessen Eingang zu fertigen.

8. Elektronische Vergabe

Ein sinnvoller Ansatz zur Korruptionsprivention kann in der Durchfiihrung von elektronischen, standardisierten und
verschliisselten Vergabeverfahren liegen. Sowohl die Vergabeverordnung (VgV) als auch die Verdingungsordnungen
sehen diese Moglichkeit vor. Digitale Angebote miissen dabei verschliisselt und mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur versehen werden.
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9. Vergabevermerk / Ausiibung der Dienst- und Fachaufsicht

Die Durchfithrung eines sauberen Vergabeverfahrens wird durch eine zeitnahe und am Vergabeablauf orientierte Ferti-
gung eines Vergabevermerks gewéhrleistet. Dieser Vergabevermerk muss die einzelnen Stufen des Verfahrens sowie
die Begriindung der einzelnen Entscheidungen des Auftraggebers dokumentieren. Eine sorgféltige Dienst- und Fachauf-
sicht sowie Kontrollen, Schwachstellenanalysen und Priifungen sind gemeinsam mit den Mitarbeitern zu entwickeln
und wahrzunehmen.

10. Ausschluss von korruptionsbeteiligten Firmen/ Korruptionsregister

Aufgrund vorgegebener (Verfehlungs-)Tatbestdnde sind Firmen, die an der Korruption nachgewiesenermalen, d. h.
ohne dass begriindete Zweifel bestehen, beteiligt sind, fiir einen bestimmten Zeitraum von der Bewerbung um 6ffentli-
che Auftrige auszuschlieBen. Weiter sind die an der Korruption beteiligten Firmen in einer zentralen (landes- oder bun-
desweiten) Korruptionsdatei ("Schwarze Liste") zu fithren. Hiermit wird verhindert, dass korruptionsbeteiligte Firmen
sich ungehindert weiter an der Bewerbung um 6ffentliche Auftrage beteiligen.

Anhang 2:

Bundesministerium des Innern:

Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionspravention in der
Bundesverwaltung vom 17. Juni 1998

Nach Artikel 86 Satz 1 des Grundgesetzes wird folgende Richtlinie erlassen:

1. Anwendungsbereich

Die Maflnahmen aller Dienststellen des Bundes zur Korruptionspréavention bestimmen sich nach dieser Richtlinie; als
Dienststellen des Bundes gelten hier die obersten Bundesbehoérden, die Behdrden der unmittelbaren und mittelbaren
Bundesverwaltung, die Gerichte des Bundes, Sondervermdgen des Bundes sowie {iberwiegend vom Bund institutionell
geforderte Zuwendungsempfanger. Den jeweiligen organisatorischen und fachlichen Besonderheiten ist Rechnung zu
tragen.

2. Feststellen korruptionsgefihrdeter Arbeitsgebiete, Risikoanalyse, Arbeitsabliufe

In allen Dienststellen des Bundes sollen die korruptionsgefahrdeten und die besonders korruptionsgeféahrdeten Arbeits-
gebiete festgestellt werden. Fiir die besonders korruptionsgeféahrdeten Arbeitsgebiete ist die Durchfithrung von Risiko-
analysen zu priifen. Die Arbeitsabldufe sind nach den Ergebnissen der Risikoanalyse zu éndern.

3. Mehr-Augen-Prinzip und Transparenz,

In korruptionsgefahrdeten Arbeitsgebieten ist das Mehr-Augen- Prinzip durch Beteiligung mehrerer Beschéftigter oder
Organisationseinheiten im Wege der Mitpriifung sicherzustellen. Sofern dem Rechtsvorschriften oder uniiberwindliche
praktische Schwierigkeiten entgegenstehen, kann die Mitpriifung auf Stichproben beschrénkt werden, oder es sind zum
Ausgleich andere Maflnahmen der Korruptionsvorsorge (z.B. eine intensivere Dienst- und Fachaufsicht) vorzusehen.
Zudem ist fiir Transparenz der Entscheidungsfindung zu sorgen (z. B. durch eindeutige Zusténdigkeitsregelung, Be-
richtswesen, IT-gestiitzte Vorgangskontrolle, genaue und vollstindige Dokumentation [Protokolle, Vermerke, Berichte,
ordnungsgemaifle Aktenfiihrung]).

4. Rotation von Personal

In besonders korruptionsgefahrdeten Bereichen und deren Kontrollinstanzen ist die Rotation von Personal als Mittel der
Korruptionsvorsorge anzustreben. Die Verwendungsdauer ist grundsétzlich festzulegen. Bei einer Verldngerung aus
zwingenden Griinden — unter Ausgleich durch andere PraventionsmaBnahmen — sind die Griinde aktenkundig zu ma-
chen.

5. Ansprechpartner fiir Korruptionsvorsorge

Abhingig von Aufgabe und GroBe der Dienststelle sind Ansprechpartner fiir Korruptionsvorsorge zu bestellen. Ein

Ansprechpartner kann auch fiir mehrere Dienststellen zustindig sein. [hm kdnnen folgende Aufgaben iibertragen wer-

den:

- Gesprachspartner fiir Beschéftigte, Biirger und Dienststellenleitung, auch ohne Einhaltung des Dienstweges,

- Beratung der Dienststellenleitung sowie Beratung und Aufkldrung der Bediensteten (z. B. durch Informationsver-
anstaltungen),

- Achten auf Korruptionsanzeichen,

- Vorschlidge an die Dienststellenleitung zu internen Ermittlungen, zu Maflnahmen gegen Verschleierung und zur
Unterrichtung der Staatsanwaltschaft bei einem durch Tatsachen gerechtfertigten Korruptionsverdacht,

- Beratung bei der Offentlichkeitsarbeit durch Veréffentlichung dienst- und strafrechtlicher Sanktionen unter Be-
achtung der Personlichkeitsrechte der Betroffenen (Priaventionsaspekt).
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Werden dem Ansprechpartner Tatsachen bekannt, die bei Beamten den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen (§
26 Abs. 1 Satz 1 BDO), unterrichtet er die Dienststellenleitung, die die zur Aufklarung des Sachverhalts erforderlichen
Ermittlungen veranlasst. [hm diirfen keine Disziplinarbefugnisse nach § 15 Abs. 1 BDO iibertragen werden; in Diszipli-
narverfahren wegen Korruption wird er nicht als Vorermittlungs- oder Untersuchungsfiihrer tétig.

Die Dienststelle hat den Ansprechpartner zur Durchfiihrung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu informieren,
insbesondere bei korruptionsverdachtigen Vorféllen. Der Ansprechpartner hat iiber die ihm bekannt gewordenen per-
sonlichen Verhéltnisse von Beschéftigten, auch nach Beendigung seiner Amtszeit, Stillschweigen zu bewahren; dies gilt
nicht gegeniiber der Dienststellenleitung und der Personalverwaltung bei einem durch Tatsachen gerechtfertigten Kor-
ruptionsverdacht.

6. Innere Revision

Wenn die Ergebnisse von Risikoanalysen oder besondere Anlésse es erfordern, soll die Dienststellenleitung befristet
oder auf Dauer eine Organisationseinheit mit einer inneren Revision beauftragen; die dort Beschiftigten sind fiir ihre
Aufgaben aus- und fortzubilden. Die innere Revision priift und kontrolliert stichprobenartig laufende und abgeschlosse-
ne Vorginge und die getroffenen Entscheidungen. Bei Miangeln in der Korruptionsvorsorge empfiehlt sie dem Organi-
sationsreferat und der betroffenen Organisationseinheit geeignete Anderungen. Sie unterrichtet die Dienststellenleitung
und den Ansprechpartner fiir Korruptionsvorsorge bei Korruptionsverdacht.

7. Personalauswahl
Bei der Personalauswahl fiir korruptionsgefidhrdete Organisationseinheiten ist besondere Sorgfalt anzuwenden.

8. Sensibilisierung und Belehrung der Beschiiftigten

Die Beschiftigten sind anlésslich des Diensteides oder der Verpflichtung auf Korruptionsgefahren aufmerksam zu ma-
chen und iiber die Folgen korrupten Verhaltens zu unterrichten. Dariiber hinaus soll den Beschiftigten ein allgemein
giiltiger Verhaltenskodex gegeben werden, der ihnen die Sicherheit verschafft, in angemessener Weise auf korruptions-
verdichtige Vorkommnisse zu reagieren.

9. Aus- und Fortbildung

Bei den Veranstaltungen der Aus- und Fortbildungseinrichtungen ist zu priifen, ob die Information der Teilnehmer iiber
Erscheinungsformen von Korruption, Gefahrensituationen, Mafinahmen zur Korruptionspravention sowie straf-, dienst-
und arbeitsrechtliche Konsequenzen in Korruptionsfillen angemessen beriicksichtigt worden ist.

10. Konsequente Dienst- und Fachaufsicht
Die Vorgesetzten haben ihre Dienst- und Fachaufsicht konsequent auszuiiben und dabei auf Korruptionssignale zu ach-
ten. Sie haben ihre Mitarbeiter fiir Korruptionsgefahren regelméfig zu sensibilisieren.

11. Hauptamtliche Untersuchungsfiihrer
Zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren kdnnen die obersten Dienstbehdrden jeweils fiir eine oder mehrere
Dienststellen hauptamtliche Untersuchungsfiihrer bestellen.

12. Unterrichtungen und Mafinahmen bei Korruptionsverdacht

Bei einem durch Tatsachen begriindeten Verdacht einer Korruptionsstraftat (insbesondere §§ 331 bis 338 StGB) hat die
Dienststellenleitung unverziiglich die Staatsanwaltschaft und die oberste Dienstbehdrde zu unterrichten; auflerdem sind
behoérdeninterne Ermittlungen und vorbeugende Maflnahmen gegen eine Verschleierung einzuleiten.

13. Grundsiitzliche Trennung von Planung, Vergabe und Abrechnung

Beim Beschaffen von Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen im Sinne von VOB, VOL und VOF sollen
Vorbereitung, Planung und Bedarfsbeschreibung einerseits und die Durchfiihrung des Vergabeverfahrens andererseits
grundsitzlich getrennten Organisationseinheiten iibertragen werden. Bei BaumaBBnahmen sollte die Abrechnung einer
dritten Organisationseinheit obliegen.

14. Grundsatz der Offentlichen Ausschreibung

Auch zur Korruptionspravention sind die vergaberechtlichen Vorschriften der VOL, VOB und VOF strikt einzuhalten.
Die Dienststelle sorgt dafiir, dass die Griinde, die ein Abweichen vom Vorrang der Offentlichen Ausschreibung bzw.
des Offenen Verfahrens rechtfertigen, in jedem Einzelfall aktenkundig gemacht werden (§§ 3, 3a, 30 VOB/A bzw.
VOL/A sowie § 18 VOF); bei offentlichen Auftrigen mit einem Wert iiber dem nach § 3 Nr. 4 Buchstabe p VOL/A
festgesetzten Betrag werden die Griinde von einem Vorgesetzten oder von einer bei der konkreten Beschaffung nicht
beteiligten Organisationseinheit gepriift. Die Vergabe dffentlicher Auftrége ist regelméBig im Rahmen der Dienst- und
Fachaufsicht auf unzuléssige Einflussfaktoren zu kontrollieren.

15. Wettbewerbsausschluss von Unternehmen

Die Dienststellen priifen, ob eine schwere Verfehlung eines Bieters oder Bewerbers vorliegt, die seine Zuverlassigkeit
in Frage stellt und die zum Ausschluss vom Wettbewerb fithren kann (§ 8 VOB/A, § 7 VOL/A, § 11 VOF). Eine solche
schwere Verfehlung liegt insbesondere vor, wenn Bieter oder Bewerber nachweislich dem Beschiftigten einer Dienst-
stelle, der mit der Vorbereitung oder Durchfithrung eines Vergabeverfahrens befasst ist, einen Vorteil fiir diesen oder
einen Dritten anbieten, versprechen oder gewdhren. Die Dienststellen wenden bei ihrer Priifung den ,,Beschluss der
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Bundesregierung iiber die einheitliche Anwendung der Regeln zum Ausschluss von unzuverldssigen Unternehmen bei
Auftragen des Bundes sowie iiber die Einrichtung eines Registers fiir Unternehmen, die sich als unzuverldssig erwiesen
haben* an.

16. Antikorruptionsklausel

In geeigneten Fillen sind Antikorruptionsklauseln in Vertrdge tiber entgeltliche Bau-, Dienst- oder sonstige Leistungen
aufzunehmen, die bei einem Verhalten, das den Ausschluss des Auftragnehmers vom Wettbewerb nach § 7 Nr. 5 Buch-
stabe ¢ VOL/A, § 8 Nr. 5 Abs. 1 Buchstabe ¢ VOB/A oder § 11 Buchstabe ¢ VOF rechtfertigen und zu einem erhebli-
chen Nachteil beim Auftraggeber fiihren wiirde, die Zahlung einer in der Hohe angemessenen Vertragsstrafe entspre-
chend § 11 VOB/B bzw. VOL/B durch den Auftragnehmer vorsehen.

17. Verpflichtung von Auftragnehmern nach dem Verpflichtungsgesetz

Wirken private Unternehmen (z. B. Generalunternehmer, Architektur- oder Ingenieurbiiros) bei der Ausfithrung von
Aufgaben der 6ffentlichen Hand mit, sind die einzelnen Beschiftigten dieser Unternehmen - soweit erforderlich — nach
§ 1 Abs. 1 des Verpflichtungsgesetzes auf die gewissenhafte Erfiillung ihrer Obliegenheiten aus dem Auftrag zu ver-
pflichten. Thnen ist ein Abdruck der Richtlinien zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken gegen
Empfangsbekenntnis auszuhéndigen.

18. Zuwendungen zu Gemeinschaftsveranstaltungen und Gemeinschaftseinrichtungen; Sponso-
ring

Fiir die Annahme von Zuwendungen von auflerhalb der Dienststelle stehenden Dritten zu Gemeinschaftsveranstaltun-
gen und Gemeinschaftseinrichtungen der Beschéftigten ist die vorherige Zustimmung der obersten Dienstbehdrde ein-
zuholen. Das gleiche gilt fiir jede Art von freiwilliger materieller Forderung (Sponsoring) zugunsten von Tétigkeiten,
Veranstaltungen und Einrichtungen der Dienststelle.

19. Besondere Mafinahmen
Soweit die besonderen Verhéltnisse einer Dienststelle zusitzliche Regelungen zur Korruptionspravention erfordern, teilt
sie der zustindigen obersten Dienstbehdrde die getroffenen MaBBnahmen auf dem Dienstweg mit.

20. Zuwendungsempfinger

Geben Dienststellen des Bundes Zuwendungen fiir institutionelle Férderung an Stellen auBerhalb der Bundesver-
waltung, verpflichten sie den Zuwendungsempfanger zur Anwendung dieser Richtlinie, wenn sie dem Zuwendungs-
empfanger nach den VorlVV zu § 44 BHO die Anwendung von VOL/A und VOB/A aufgeben.

21. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am Tage ihrer Veroffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.*)

*) Die Richtlinie ist am 14. Juli 1998 im Bundesanzeiger verdéffentlicht worden.

1321



Auf dem Weg zur Bananenrepublik? — Korruption und Korruptionsbekimpfung in den Kommunen

Herausgeberin:
PETRA-KELLY-STIFTUNG

Redaktionelle Bearbeitung: Dr. Gerd Rudel
Layout: Dr. Gerd Rudel
Bamberg/Minchen, April 2003

Preis: 3 EURO

© PETRA-KELLY-STIFTUNG
80469 Minchen, Reichenbachstr. 3A
Fon: 089/242267-30 — Fax: 089/242267-47 — E-mail: info@petra-kelly-stiftung.de

Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der Herausgeberin

1331



	1.	Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle�Prof. Dr. Britta Bannenberg
	Einführung
	Ziel der Untersuchung war neben dem grundsätzlichen Erkenntnisgewinn über Korruption die Beurteilung der Frage, ob Strafrecht ein geeignetes Mittel zur Bekämpfung der Korruption darstellt und wie erfolgreich die Korruptionsprävention ist. Die Ergebnisse
	Datenbasis
	Der Untersuchung liegen 101 Strafverfahren nach Fallkomplexen oder 208 Verfahren nach Aktenzeichen aus den Jahren 1995 – 1998 zugrunde. Erfasst wurden diejenigen 436 Beschuldigten, deren Akten genauer untersucht wurden. Gerade in den schwer˜wiegenden Fäl

	Strukturen
	Eine denkbare Struktur 4 betrifft (hier sogenannte) Organisierte Nicht-Wirtschafts-Kriminalität in Abgrenzung zur organisierten Wirtschaftskriminalität. Darunter wird Organisierte Kriminalität im Sinne krimineller Vereinigungen verstanden, die nach Delik
	Bei Fällen der besonders schädlichen Struktur 3 (Netzwerkkorruption) handelt es sich überwiegend um die Vergabe von Großaufträgen an monopolartige Auftraggeber oder Kartelle, die z.B. den Bau von Flughäfen, Klärwerken in Großstädten, Autobahnen, Kasernen
	
	
	
	Politische Einflussnahmen





	Schädlichkeit der Korruption
	Als besonders schädlich erweisen sich sowohl die Fallstrukturen monopolartiger oder besonders gefährdeter Vergabebereiche, Fallstrukturen organisierter Wirtschaftskriminalität unter Einsatz von Kartellbildungen und die jahre- bis jahrzehntelang gewachsen
	
	
	
	
	Wie kommt es zur Aufdeckung von Korruption bzw. zum Strafverfahren?
	Verfahrenserledigungen im Überblick
	Täter





	Täter der Strukturen 2 / 3:�„Betrügerpersönlichkeiten“
	Recht selten
	Legale Fassaden, Lügen, Täuschungen, Fälschungen, geringe Qualifikationen
	Teilweise nach außen hoher beruflicher Status (Rechtsanwalt, Notar, Bürgermeister), in Wahrheit Auffälligkeiten (Entziehung der Zulassung, Straf- und Zivilverfahren wegen Vermögensdelikten...)
	Ausgeprägter Hang zur Selbstdarstellung und Angeberei
	Sehr manipulativ
	Hohe kriminelle Energie
	Oft exotisches Leben (Immobilien im In- und Ausland, mehrere luxuriöse PKW, Bankkonten in den Steuerparadiesen, Freundinnen / Geliebte werden in die Taten eingebunden)
	Einschlägige Vorstrafen oder Verdacht (betrügerischer Bankrott, Betrug, Untreue, Steuerdelikte)
	Extreme Rechtfertigungen und Neutralisierungen des Fehlverhaltens
	Fehlende Verantwortungsübernahme und Leugnen der Verantwortlichkeit auch bei Verurteilung

	Auffällig unauffällig:�Der typische Täter struktureller Korruption
	Ganz überwiegend
	männlich
	deutsch
	nicht vorbestraft
	keine Schulden (zumindest nicht bekannt)
	gewisse Macht- und Entscheidungsbefugnisse in Unternehmen und Verwaltung
	ehrgeizig, investiert viel Zeit in den Beruf, meist Fachkompetenz
	eher „Aufsteiger“, oft 2. Bildungsweg, viele Aus- u. Fortbildungen, aber auch Vorstandsmitglieder
	mit Korruptionsstrukturen über 10-20 Jahre vertraut
	legt Wert auf gesellschaftlichen Status, hoher Lebensstandard
	keine illegalen Wertvorstellungen
	versteht sich nicht als kriminell handelnd
	ausgeprägte Rechtfertigungs- und Neutralisierungstechniken
	
	
	Unterschiede zwischen Gebern und Nehmern?





	Warum erreicht der Normappell des Strafrechts die Täter nicht?
	GEBER UND NEHMER
	geringe / keine Entdeckungswahrscheinlichkeit
	keine Abschreckung durch Strafdrohung
	geringe Anzeigewahrscheinlichkeit
	keine funktionierende Kontrolle
	Verdachtsmomenten in Unternehmen und Verwaltungen wird nicht nachgegangen

	GEBER
	soziale Üblichkeit im Unternehmen
	Belohnung korrupter Verhaltensweisen (Erfolg, Gehaltssteigerungen, Beförderungen)
	keine Ahndung / Ächtung korrupter Verhaltensweisen
	oft Doppelmoral, Ethikerklärungen als Feigenblatt, Verhaltensstandards werden nicht durchgesetzt
	Förderung der korrupten Verhaltensweisen bis in die Vorstandsetagen (schwarze Kassen, Umgehung der Buchhaltungsregeln, schlechte Vorbilder)
	ausgeprägte Neutralisierungs- und Rechtfertigungsmechanismen
	persönliche Vorteile: materiell u. immateriell

	NEHMER
	keine wirksame Kontrolle in der Hierarchie des öffentlichen Dienstes
	Verhaltensrichtlinien und Verbote bleiben abstrakt
	ausgeprägte Neutralisierungs- und Rechtfertigungsmechanismen
	Gefühl, nur zu nehmen, was einem zusteht
	Machtmissbrauch: Ausnutzung der Vertrauensstellung, um Regeln zu brechen
	teilweise ausgeprägte Doppelmoral: nach außen korrekter Vorgesetzter/Mitarbeiter, in Wahrheit Rechtsbruch zum eigenen Vorteil
	persönliche Vorteile: Vorwurf der Geldgier greift zu kurz, erworben wird auch Macht, Ansehen, gesellschaftlicher Status


	Mängel der Strafverfolgung
	
	
	
	
	Vorschläge zur Intensivierung der Strafverfolgung gegen Korruption





	Korruptionsprävention
	Langandauernde und verfestigte Korruptionsstruk˜turen werden häufig im Kollegenkreis bereits erkannt oder vermutet, weil sich bestimmte Verhaltensauffälligkeiten häufen. Die Aufdeckung von Korruption ließe sich verbessern, wenn Vorgesetzte Andeutungen vo

	KONKRETE VORSCHLÄGE
	Ombudsmann, Vertrauensanwalt
	Anti-Korruptions-Stellen mit mobilen Prüfgruppen
	Whistleblower-Systeme
	Information der Staatsanwaltschaft bei Korruptionsverdacht
	Schulung von Rechnungsprüfern, internen Revisionen
	Schwachstellenanalysen
	Einsatz technischer Neuerungen im Vergabebereich
	grundsätzliche Trennung von Planung, Vergabe, Abrechnung
	Vertragsstrafen
	Vergabesperren

	Ausblick
	2
	2.	Korruption verhindern – Korruption aufdecken!�Der Beitrag der Rechnungsprüfung�Wolfram Zwick
	
	
	Was ist Korruption?
	Die Hauptfälle in München, Baubranche
	Gefährdungspotenziale
	Fazit
	Literaturhinweise
	1. Sensibilisierung und Verhaltenskodex
	
	2. Personalrotation
	3. Strikte Einhaltung des "Mehr-Augen-Prinzips"
	4. Regelungen zum Sponsoring und zum Verbot der Geschenkannahme
	5. Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle
	6. Eindeutige Leistungsbeschreibung / Wettbewerbsprinzip und Trennung von Planung und Ausführung
	7. Ausgestaltung des Submissionsverfahrens
	8. Elektronische Vergabe
	9. Vergabevermerk / Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht
	10. Ausschluss von korruptionsbeteiligten Firmen/ Korruptionsregister








